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®on einer größeren Anzahl Staatsangehöriger des

GroßherzogthnmsMecklenburg-Schwerinwird an den Reichs-

tag folgendeBitte gerichtet:

„Der hohe Reichstag wolle den Bundesrath des

NorddeutschenBundes veranlassen, die Competenz

des FreienwalderSchiedsgerichtszur Fällung eines

Urteilsspruches iu der Mecklenburg-Schwerin'scheu

Versassungs-Angelegenheiteiner Prüfung zu unter-

ziehenund demnächstdie demErgebnissedieserPrü-

fnng entsprechendenEinleitungen zu treffen, um die

Landesverfassungin Mecklenburgmit den berechtig-

ten Ansprüchen der MecklenburgischenBevölkerung

in Eiuklang zu setzen."

Im Anschlüssean diese Petition sollen nachstehendder

vorgetragenenBitte einige dieselbenoch weiter erläuternde

und begründendeBemerkungenbeigefügtwerden. Diese Be-

Merklingenerhebenzwar nicht den Anspruch, als der Aus-

druckder Ansichtender Gesammtheitder Petenten zu gelten,

da sie diesennicht vorgelegenhaben; die Verantwortlichkeit

für dieselbenträgt vielmehr ausschließlichihr Verfasser,wel-
1
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cher darin die Motive niedergelegthat, welche ihn selbst

zur Mitwirkung bei dem Schritte der Petenten und zur

Mitunterzeichnungder Petition bewogen haben. Indessen

glaubt derselbedochsichder Erwartung hingebenzn dürfen,

daß die Motivirnng im Wesentlichendem Sinne der Pe-

tenten entsprichtund sichdaherihrer Zustimmungzu ersrenen

haben wird.



I.

Am 23. März 1848 erließ der Großherzog von Mecklenburg-

Schwerin eine Proclamation, in welcherer erklärte, daß der Ein-

tritt Mecklenburgsin die Reihe der constitutionellenStaaten eine

Notwendigkeit und daß es sein ernster Vorsatzsei, daß dieser

Schritt unverzüglichgeschehe.

Gegen Ende April desselbenJahres trat, auf den Ruf beider

Großherzoge von Mecklenburg,ein außerordentlicherLandtag der

Stände in Schwerin zusammen. Der landesherrlichenProposition

zustimmend gaben Ritter- und Landschafthier ihre bisherigen

grundgesetzlichenLandstandfchaftSrechtezu der Folge auf, daß künf-

tig nur gewählte Repräsentanten die Ständeversammlung bilden

sollten.
Nach einem provisorischenWahlgesetz,über dessenPrincipien

auf dem außerordentlichenLandtage gleichfalls eine Vereinbarung

erfolgt war, wurden Abgeordneteaus beiden Großherzogthümern

gewählt und nach Schwerin berufen.

Zwischen dem Großherzoge von Mecklenburg-Schwerinund

dieser Abgeordnetenkammerkam eine Einigung in allen Punkten

zu Staude. In Gegenwart seiner Räthe und der von der Ab-

geordnetenkammererwählten drei Urkundspersonenvollzog der

Großherzog am 23. August 1849 das vereinbarte Staatsgrnnd-

gesetzund gelobtehierauf, dasselbefest und unverbrüchlichzu hal-
1*



ten. Am 10. October 1849 erfolgte die Aufhebungder landstän-

discheuVerfassungund die Publikation des vereinbarten Staats-

grundgesetzes. In Gemäßheit desselbenwurden im Januar 1850

die Wahlen zu dem ersten ordentlichenLandtage ausgeschrieben.

Der Landtag trat am 27. Februar in Schwerin zusammen und

wurde Namens des Großherzogs voinMinisterpräsidenteneröffnet.

Letzterernahm in Grundlage einerbesonderenVollmachtdes Groß-

Herzogsvon dem Präsidenten der Abgeordnetenkammer,Moritz

Wiggers, das verfassungsmäßigeGclöbniß, die Staatsverfassung

treu beobachtenund bewahrenzu wollen, entgegen und dasselbe

Gelöbniß leistetensodann, auf die an sie gerichteteAufforderung

des Präsidenten der Abgeordnetenkammer,einzeln die übrigenMit-

glieder derselben. Der Landtag trat in seine Arbeiten ein und

ertheilte zunächsteinemGesetzwegenErhebung einerSteuer sowie

einem Recrutirungs-Gesetze die verfassungsmäßigeZustimmung.

Beide Gesetzewurden in der verfassungsmäßigenForm bald dar-

auf vom Großherzogeverkündigt.

Das neue Staatsgrundgesetz war damit in volle rechtliche

Wirksamkeitgetreten.
Mitten in diese gesetzmäßigeund friedlicheEntWickelungder

neuen Staatsform griff jedoch, nach kaum halbjähriger Lebens-

daner derselben,ein Factor aus einer früheren, durch das Gesetz

beseitigtenOrdnung der Dinge mit zerstörenderHand ein. Es

gelang einer Vereinigungvon Mitgliedern der früherenRitterschaft,

unter Hereinzi>hungder provisorischenBundes-Central-Eommission

zu Frankfurt, nachvielfachenvergeblichenBemühungendenGroßher-

zog zur Einwilligung in die Eröffnung eines der aufgehobenen

ständischenVerfassung angehörigenschiedsrichterlichenVerfahrens

zu bewegen, durch welches die Frage, ob das Staatsgrundgefetz

vom 10. October 1849 zu Recht bestehe,untersuchtund znr Ent-

scheidunggebracht werden sollte. Die constitutionelleuMinister

traten zurückund wurden am 15. April 1850 durch Männer er¬
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setzt,welcheauf das Staatsgrundgesetz nicht verpflichtetwurden.

Von diesenwurden die Einleitungen zur Bestellung des Schieds-

gerichts getroffen,während das Staatsgrundgesetzsactischsuspen-

dirt wurde. Der Spruch des Schiedsgerichtsward am 12. Sep-

tember 1850 zu Freienwaldeverkündigt. Durch denselbenwurde

das Staatsgrundgesetzvom 10. October1849 und das gleichzeitig

erlasseneGesetzwegenAufhebungder landständischenVerfassungfür

nichtig,der Beklagteaber für verbunden erklärt, nach Anleitung

des MecklenburgischenlaudesgruudgesetzlichenErbvergleichs von

1755 einenLandtagauszuschreiben.Mittelst GroßherzoglicherVer-

ordnung vom 14. September 1850 wurde dieser Spruch des

Schiedsgerichtszur öffentlichenKunde gebracht. In Ausführung

dieses Spruches wurde durch eine andereVerordnungdas Staats-

grundgesetzund die auf Grund desselbenbestehendeLandesvertre-

timg aufgehobenund nebst demGesetzwegenAufhebungder land-

ständischenVerfassung außer Wirksamkeitgesetzt. Als die Abge-

ordneten, zu dem im StaatsgrundgesetzvorgesehenenZeitpunktvon

ihrem Präsidenten nach Schwerin einberufen und diesem Rufe,

ihrem Gelöbnissegetreu, Folge leistend, zusammentretenwollten,

wurden sie daran durch AnwendungpolizeilicherGewalt behindert,

so daß ihnen nur übrig blieb, unter Protest gegendiesenGewalt«

act einzeln ihre und ihrer Auftraggeber Rechte zu verwahren.

Unter diesemProtest der Abgeordneten,welchemsich die Proteste

der Bürgervertretungenaller größeren nnd vieler kleinerenStädte

des Landes anschlössen,wurde der Schiedsspruchzur Ausführung

gebrachtund die alte Landesverfassungwieder in's Lebengerufen.
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II.

Vorstehendesist in ihren äußeren Umrissen die Geschichteder

Entstehung und Vernichtungdes constitutionellenStaatswesens in

Mecklenburg-Schwerin. Eine ausführlicheDarstellung ihres Ver-

lauses und eine Beurtheilung der Rechtsgültigkeit des Schieds-

spruches in formellerund materiellerBeziehung enthält die Schrift:

„Das Verfassungsrecht im Großherzogthum Mecklen-

bürg - Schwerin". Eine staatsrechtlicheAbhandlung von Dr.

Imlins Wiggers. (Berlin, Verlag von Springer. 1860.)
Indem hier im Uebrigenauf dieAusführungen der genannten

Schrift verwiesenwird, soll nur die Frage wegen der Competenz

des Schiedsgerichts einer näheren Erörterung unterzogen werden.

Wenn zwei streitende Parteien sich der Entscheidung eines

Schiedsgerichtsunterwerfen, so ist das erste Erforderniß, daß die

streitigeSache zur ausschließlichenrechtlichenVerfügung des be-

klagtenTheiles steht. Das Staatsgrundgesetz aber, über dessen

Rechtsbeständigkeitdie Entscheidungdes Schiedsgerichts eingeholt

wurde, stand keineswegszur alleinigen und unbeschränktenVer-

fügung des Großherzogs, sondern zur Mitverfügung der Mecklen-

burgischenBevölkerungund ihrer bevollmächtigtenVertretnug, der

Abgeordnetenkammer.Ohne Zustimmung der letzteren konnte da-

her die Rechtsbeständigkeitder Verfassungnicht Gegenstandschieds-

richterlicherEntscheidungwerden. Der Großherzog,welcherbereits

in einen constitutionellenFürsten sichverwandelt hatte und in den

Rechtskreis des constitutiouellenStaatslebens eingetreten war,

mußte sichdieser Eigenschaftzuvor entäußern und diesen Rechts-

kreis verlassen, um dem klägerischenTheile in dieser Sache zu
Rechte stehenzu können. Er mußte sichzu diesemZweckein die-
jenige Stellung zurückversetzen,welcheer zur Zeit der Herrschaft

der alten LandesverfassunghinsichtlichseinerRegierungshandlungen
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den alten Ständen gegenübereinnahm. Weil er aber damit schon

den Rechtsbodendes Staatsgrundgesetzes verließ, fehlte ihm als

Beklagtendie Legitimation zur Sache.

Nicht anders stand es mit den Mitgliedern der früheren Rit-

terfchaft,welcheals klägerischePartei gegen den Großherzogauf-

traten. Die Ritterschaft war durch ein Gesetzin ihrer Eigenschaft

als politischeCorporation aufgehobenund ein Zeugniß ihrer Nicht-

existenzlag außerdem in ^dempnblicirten Staatsgrundgesetz vor.

War das letzteregültig, so gab es keine Ritterschaft mehr, und

es konntedaher auch Niemand bevollmächtigtwerden, um im Auf-

trage und Namen verselbenzu der BestellungeinesSchiedsgerichtes

mitzuwirken,welchesüber die Frage der Rechtsgültigkeitihrer Auf-

lösuiig entscheidensollte. Umgekehrt:gestand mau der Ritterschaft

zu, als klägerischePartei zur Constituirung des Schiedsgerichts

mitzuwirken,so war damit schonim Voraus die Frage wegen der

Rechtsgültigkeitdes Staatsgrundgesetzeszu Gunsten der klägerischen

Partei entschieden. An diesemSachverhalt ändert auch der Um-

stand nichts, daß das Schiedsgerichtden Auftrag erhielt, auch die

Frage wegen der Legitimationder Kläger zur Sache zum Gegen-

stand der schiedsrichterlichenEntscheidungzu machen. Denn das

SchiedsgerichtleiteteseinerechtlicheExistenzund seinerichterlicheAu-

torität lediglichdavonab, daß eineRitterschaftals rechtlichnochbeste-

hend angenommenwurde. Durch einenSchiedsspruch,welchemnur

dann richterlicheAutorität beiwohnte, wenn eine rechtlich noch

existireudeRitterschaft zur Bildung des Schiedsgerichtsmitgewirkt

hätte, konnte die Frage hinsichtlichder rechtlichenExistenz der

Ritterschaft nicht erledigt werden. Man bewegt sich sonst voll-

ständig im Kreise: die rechtlicheExistenzder Ritterschaftruhet auf

der Autorität des Richterspruchesund die Autorität des Richter-

spruches ruhet aus der rechtlichenExistenzder Ritterschaft. Es

fehlte also auch dem Kläger an der Legitimation zur Sache

und dieserMangel konntenicht durch ein Schiedsgerichtfür nicht
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existenterklärt werden, desseneigene rechtlicheExistenzvon dem

Rechteseiner beiden Constituenteuabhängig war.

Hieraus folgt die rechtlicheNichtigkeitdes Schiedsspruchesund

der auf denselbenbegründetenGroßherzoglichenPublikations- und

Ausführungsverordnungen. Dem Staatsgrundgesetzgegenüberhat

der Schiedsspruchnur den Werth eines Rechtsgutachtens,welches

von drei beliebigenPersonen auf Erfordern von zwei andern be-

liebigenPersonen algegebenwird. Die Rechtsgültigkeitdes Staats-

grundgefttzeswird von der Ansicht jener drei Personen eben so

wenig berührt, wie es die Rechtsgültigkeitder protestantischenKir-

chenordnungMecklenburgsberühren würde, wenn der Großherzog-

liche Oberkirchenrathin Schwerin und eine Anzahl römisch-katho-

lischerPriesterdes LandeseinenSchiedsspruchdes ökumenischenEon-

cils in Rom über dieselbeveranlaßten und dieser dahin ausfiele,

daß die alte Rechtsordnungin der Kirche, wie sie im fünfzehnten

Jahrhundert bestand, wieder einzuführen sei. Wollen die Ver-

theidigerder Competenzdes Schiedsgerichtssichselbst davonüber-

zeugen, daß sie sich in einem Zirkel bewegen,so mögen sie nur

den Fall sichvergegenwärtigen, daß das Schiedsgericht sich zu

Gunsten der Rechtsgültigst des Staatsgrundgesetzesausgesprochen

hätte. Dann hätte das Schiedsgerichtselbstdamit anerkannt, daß

seine Bestellung durch zwei unberechtigteFactoren erfolgt sei.

Gericht und Spruch würden damit durch ihr eigenes Zeugniß in

das Nichts versunkensein, ja die Fällung einer Sentenz wäre in

einem solchenFalle überhaupt nicht denkbargewesen,weil der In-
halt der Sentenz zugleichderen Nullität bezeugthaben würde.

Bei dem Charakter grundsätzlicherVerneinung der Rechtsbe-
ständigkeitdes Staatsgrundgesetzcs,welchenhiernach das mit der
Bestellungdes Schiedsgerichts eingeschlageneVerfahren von An-
fang an hatte, gab es auch in dembestehenden,durchdas Staats-
grundgesetzbegründetenRechtszustandkeinengesetzlichenWeg, um
den Schiedsspruchin Vollzug zu setzen. Es blieb für diesenZweck
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nur ein unvermittelterBruch mit der neuen Ordnung der Dinge

und eine gewaltsameBeseitigung der durch dieselbegeschaffenen

Landesvertretungübrig.

III.

In anderenLändern,wo Verfassungsbrüchestattgefundenhaben,

konnte die unter Preisgebung der Rechtscontinuität eingeführte

neueOrdnung durch die nachträglicheZustimmung der Bevölkerung

zu einer rechtlichenOrdnung erhoben werden. Die Bevölkerung

des GroßherzogrhumsMecklenburg-Schweriuaber hat sichniemals

in der Lage befunden, eine solchenachträgliche Zustimmung

zu dem Inhalte des Schiedsspruches und der ans den Schieds-

spruchsichberufendenWiederherstellungder ständischenVerfassung

ertheilenzu können. Dies würde nur möglichgewesensein, wenn

sie irgend einen Autheil au der Bildung und Zusammensetzung

der Landesvertretunghätte. Da jedochder altständischeLandtag

nur aus solchenPersonen besteht, welche das landstandschaftliche

Rechtals Rittergutsbesitzeroder als Mitglieder städtischerGemeinde-

vorstände ausüben, so kann von einer erfolgten nachträglichen

Sanctionirung des bestehendenVerfassungszustandes durch die

Bolksstimmeüberhaupt nicht die Rede sein. So weit aber diese

sichzu äußern vermochte,hat sie von Anfang an die entschiedene

Ueberzeugungkund gegeben,daß der eingeschlageneWeg zur Ver-

nichtung des Staatsgrundgesetzes von 1849 den Namen eines

Rechtswegesnicht beanspruchendürfe. ,

Schon als die erstenAngriffe der feudalenPartei in der Ritter-

schast anf das Staatsgrnndgesetz begannen, wurden dieselbenin
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der Bevölkerungals ein Attentat ans das Rechtempfunden. Das

GroßherzoglicheGesammtministeriumzu Schwerin erließ unter dem

19. Januar 1850 an dieprovisorischeBundes-Central-Commission

zu Frankfurt a. M., welchezn Gunsten der Beschwerdeführerin

die Sache eingetretenwar, ein Schreiben, in welchemdie Allge-

meiicheitder Rechtsüberzeugung,wie sie in der Bevölkerung le-

bendig war, durchaus wahrheitsgetreu mit folgendenWorten be-

zeichnetwurde:
„Mit Ausnahme der wenigen renitenten Mitglieder der ehe-

maligen Ritterschaft, welchedas Aeußersteversuchen,um von den

Zugeständnissender früheren Landständeentbunden zu werden, ist

die ganze Bevölkerung von der Ueberzeugungdurchdrungen,

daß die Vereinbarung des neuenStaatsgrundgesetzesund die Auf-

lösung der Ritter- und Landschaftauf völlig legalem Wege

erfolgt find."
Eine glänzendeBestätigung fand dieserAusspruch in einer von

mehr als siebenundzwanzigtausend Mecklenburgern,darunter

vielen in hohenVerwaltnngs- nnd richterlichenAemtern stehenden

Männern unterschriebenenErklärung, welcheim Februar 1850 zur

Stärkung der Regierung in ihrem damaligenKampfe für die be-

drohte Verfassungabgegebenwurde. Die Erklärung lautet:

„Daß sie (die Unterzeichner)die zwischenFürst und Volk ver-

einbarteund am 10. October 1849 publicirteVerfassungfür Meck-

lenburg-Schwerin fort und fort als das legal zu Staude ge-

kommen?Rechtsgesetz des Landes,als den Ausdruckdes Rechts-

willens der unermeßlichen Mehrheit der Bevölkerunganer-

kenne»,daß sie demnachjeden hemmendenEingriff in dieselbeals

einen Act rechtloser Gewalt betrachten."

Dieser Kundgebungentsprach es, wenn nach der Pnblication

des Schiedsspruchesunter sämmtlichenAbgeordnetennur zwei sich

fanden, welchedie Ausführungdesselbenschweigendund ohne einen

Versuchdes Widerstandesüber sich ergehenließen. Alle übrigen
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folgten, ungeachteteines von demMinisterium erlassenenspeciellen

Verbots, dem Rufe des Präfidenten der Abgeordnetenkammerund

wurden nur durch polizeilicheGewaltmaßregeln am Zusammen-

treten behindert und genöthigt, sich auf eine feierlicheRechtsver-

Wahrungzu beschränken.

Mit der Wiederherstellungder altständischenLandesverfassung

trat die Zeit der politischenReaction, welche jedes Streben nach

Wiedererlangungdes verlorenenGutes vor der Hand hoffnungs-

los machte, auch für Mecklenburgein. Die Bildung von poli-

tischenVereinen und die Veranstaltung von öffentlichenVerfamm-

lungen zu politischenZwecken wurde von ministeriellerGeneh-

migung abhängig gemacht,die Presse durch administrativeMaß-

regelung und harte Strafgesetze gelähmt. Unterstützt durch den

mit der Wiederaufrichtungder alten Verfassungtatsächlich wieder

eingetretenenMangel einer wirklichenVolksvertretung und getragen

von dem Rachedurst und dem Parteihaß der Sieger im Freien-

walder Proceß ließ die Reaction ihre Gegner für den kurzenGe¬

nuß der konstitutionellenFreiheit gründlich büßen. Ein Forum

aber, bei welchemdiese eine Beschwerdein der Verfassungssache

hätten anbringen können,gab es damals in Deutschlandnicht.

Man glaubte auch um so mehr eine Zeitlang in Geduld sich

fassen zu können, als nach den anfänglichenZnsicherungender

Staatsregierung die Wiederherstellungder altständischenVerfassung

nicht als Definitivum gelten, sondern nur einen Durchgangspnnkt

zu erneuertenBemühungen für eine Erfüllung der Volkswünsche

bilden sollte, und der geeigneteZeitpunkt für eine Reklamation

im Interesse des Verfassungsrechtessich darbieten zu müssen

schien,sobald die Staatsregierung mit der Wiederaufnahmejener

BemühungenErnst machte. Schon die Proclamation des Groß¬

herzogsvom 15. April 1850, mit welcherdie dem Staatsgrund-

gesetzt feindlichen Minister den Entschluß der Einholung des

Schiedsspruchesznr öffentlichenKenntniß brachten,hatte die aus¬
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drücklicheZusicherungertheilt, daß, wie auch der Schiedsspruch
ausfallen möge, an dem Wege festgehaltenwerden solle, welcher
mit der GroßherzoglichenProclamation vom 23. März 1848 be-
treten worden sei. Die Verordnung vom 14. September 1850,
durch welcheder Schiedsspruchverkündigtwurde, schloß mit der
nachstehendenZusicherung: „Wir werden ungesäumt die ersorder-
lichenEinleitungentreffen, damit das Werk der Reform der stän-
dischenVertretung und der Landesverfassung,welches auf dem
außerordentlichenLandtage Im Frühjahr 1848 begonnen wurde,
unter verfassungsmäßigerMitwirkung Unserer getreuen Stände
wieder aufgenommenwerde." Auch wurde es in der Landtags-
proPositionvom 15. Februar 1851 von der Staatsregierung aus-
gesprochen,daß „das Bcdnrfniß, das Schädliche (aus der alten

Landesverfassung)auszuscheidennnd das Mangelhafte zu ergänzen
fortbesteht",daß „vor Allem die Landesvertretungeine wesent-
liche Veränderung bedarf, und daß diese eine Reihe andererAcn-
derungen der bestehendenLandesverfassungzur Folge haben wird",
und die Stände werden daran erinnert, daß sie „das Bedürfniß
dieser Veränderungen in ihrer Erwiderung vom 16. Mai 1848
auf die landesherrlicheProposition ausdrücklichanerkannt" haben.

Es stellte sichjedochbald heraus, daß die Resormgedankender
Staatsregiernng das im Jahrc 1848 gesteckteund mit demStaats-
grundgesetzvon 1849 erreichteZiel gänzlichaus den Augen verloren
hatten. Die Verhandlungenmit ständischenDeputirten wegeneiner
Verfassungsänderungwurden in einerWeisegeführt, welcheden nö-
thigen Ernst und Nachdruckgänzlichvermissenließ, nnd nach dem
Jahre 1851 nichtwiederaufgenommen. Ein GroßherzoglichesRe-
fcript vom 27. November 1858 versprach, gewissenVorgängen
auch dem Landtage gegenüber,der bestehendenLandesverfassung
kräftigen Schutz und erwartete von der patriotischenGesinnung
ihrer Träger heilsamereFrüchte, als von dem„Experimentirenmit
neuen willkürlichenVerfassungsformen." Damit war auch der
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noch im Jahre 1851 festgehalteneStandpunkt aufgegeben. Die

Staatsregierung hat seitdem die Versassungsreformnicht wieder

angeregtund wenn einzelne Mitglieder der Stäudeversammlung

dies versuchten,so wurden dieselbenmeistensnicht einmal zur Ver-

Handlungzugelassen.
Erst die Ereignissedes Jahres 1866 und ihre Folgen erweckten

wiedernach langer Ruhe die Bewegung für den Eintritt Mecklen-

burgs in dieReihe der constitutionellenStaaten. Das Verlangen

darnach gründete sich jetzt nicht blos auf das innere Bedürfniß,

sondernauch auf dieunabweislichenAnsprüche,welchesichaus dem

Verhältniß zumNorddeutschenBunde ergaben, und zugleichwaren

jetzt die Organe vorhanden, deren Hülfe angerufen werden konnte.

Eine mit nahezu 4000 Unterschriften bedecktePetition ging

aus den Stauten Rostock,Schwerin, Wismar, Parchim, Güstrow

n. s. w., im Ganzen aus 25 Mecklenbnrg-Schwerin'schenStädten

und Fleckenim October 1867 an den ersten verfassungsmäßigen

Reichstagund fordertediesenans, seinegewichtigeFürsprachedahin

eintretenzn lassen, „daß Mecklenburgeine constitutionelleLandes-

Verfassungmit freigewähltenVertretern , deren̂ Zustimmung bei

jedemLandesgesetzund bei der Feststellungdes Staatshaushalts

erforderlichist, schleunigstwiedererhalte." Die Unterschriftenwur-

den, trotz des unveränverten Fortbestandes der Schwierigkeiten,

welchedie Gesetzgebungüber das Vereins- und Versammlungsrecht

undüberdiePressedenpolitischenKundgebungenbereitet, binnenwe-

»igen Tagen gesammelt. Der Reichstag verhandelte über diese

Petition am 23. October 1867, vermochteaber nicht zu einem po-

sitivenBeschlüssein dieser Sache zu gelangen. Denn weder ein

Antrag, welcherdie Competenzdes Reichstages bestritt, noch ein

Antrag, welcherden Uebergang zur Tagesordnung durch die An¬

erkennungder Unvereinbarkeit der MecklenburgischenStaatsein-

richtungenmit den Principien der Bundesverfassung und durch

die Hoffnung auf die Initiative der MecklenburgischenRegierung
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für die Herbeiführung einer Verfassungsänderungbegründete,noch

der Antrag der Eommission,„die Petition dem Bundeskanzlermit

der Aufforderungzu überweisen, die geeignetenSchritte zu einer

Reform der MecklenburgischenLandesverfassungim Sinne der

Petenten baldmöglichsteinleiten zu wollen",erlangte die Mehrheit

der Stimmen. Der Antrag der Commissionwurde, bei namentlicher

Abstimmung,mit 106 gegen 102 Stimmen abgelehnt.

Ein weiterer Schritt der Bevölkerungzu demselbenZiele war

eine Petition an den Großherzog, welche 5807 Unterschriften

zählend, am 16. März 1868 nach Schwerin abging. Unter ein-

gehenderBegründung sprechendie Petenten darin die Ueberzeugung

aus, daß der fernere Fortbestand der lanvständischenVerfassung

weder mit der Verfassnug des NorddeutschenBundes, noch mit

den gerechtenAnsprüchen und den wahren Interessen des Landes

zu vereinigensei, und tragen dem Großherzogdie Bitte vor, daß

derselbegeruhenwolle, die Einführungder constitutionellenStaats-

form zu beschließenund dieseEntschließungbaldthnnltchstseinem

Lande kund zu geben. Eine Antwort auf diesePetition ist nicht

erfolgt. Tatsächlich aber ist sie dadurchgegeben, daß die dem

letztenLandtag zugegangenenVorlagen, wie dies auch von den

Vorlagen auf dem Landtage von 1867 gilt, den entschiedenen

Willen der GroßherzoglichenRegierung beweisen,das altständische

Staatswesen unverändert beizubehalten.

IV.

Die Petitionen um die Wiedereinführungder constitutionellen

Staatsform hatten die Rechtsfrage bei Seite gelassen und sich
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nur auf die thatsächlicheNothwendigkeitder beantragtenAenderung
berufen.Darin lag jedochweder ein stillschweigenderVerzichtauf
eine spätere Geltendmachungdes Rechtes, nochdie Ansichtausge-
sprechen,daß auch ohneBerührung der Rechtsfragedem Wunsche

der Peteuten werde genügt werden können. Vielmehr konntees
nicht zweifelhaftsein, daß die Staatsregierung in irgend einer

Weise von den mit der Unterwerfung unter den Freieuwalder

SchiedsspruchübernommenenVerpflichtungen gelöst sein mußte,
bevor sie die Einführung der constitutionellenStaatsform in die
Hand nehmen konnte.Will die Staatsregierung einecoustitutionelle

Verfassungeinführen, so bieten sich ihr dafür uur drei Wege: die
Vereinbarung einer constitutionellenVerfassungmit deu bestehen-
den Ständen, die Octrohirung einer neuen Verfassungoder eines
WahlgesetzesZweckesVereinbarung einer solchen mit gewählten
Abgeordneten, die Wiederherstellungdes Staatsgrundgesetzesauf
Grund der gewonnenenUeberzeugungvon der Rechtsungültigkeit
des Schiedsspruches.Der ersteWeg macht die Regierung so lange
von dem guten Willen der Stände abhängig, als die Rechts-
beständigkeitdes Schiedsspruches vou ihr anerkannt wird, und
kann bei der schroffenStellung der Stände gegen den Conftitu-
tionaliömns nnr zu weit aussehendenVerhandlungen, aber nicht
zum Ziele führen. Der zweite Weg wäre ein Rechtsbruch,mag
der Schiedsspruchfür rechtsgültig anerkannt werden oder nicht,
und würde nur vermehrte Verwirrung im Gefolge haben. Es
bleibt daher nur die Wiederherstellungdes Staatsgrundgesetzes
von 1849 und als Voraussetzung davon die Lösung der Fesseln
übrig, welchedie Staatsregieruug sichdurch ihre Erwirkung des

Schiedsspruchesund ihre Unterwerfung unter denselbenselbst auf-
erlegt hat. Sie selbst muß den Wunsch haben, sichvon diesen
Fesselnbefreit zu sehen, wenn sie eine constitntionelleVerfassung
erstrebt,da ein Erfolg diesesStrebens so lange unmöglichist, als
sie an der Rechtsgültigkeitdes Schiedsspruchesfesthält.
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Da es nun bisher nicht hat gelingen wollen, das in dem
Schiedsspruchvon der Staatsregierung gefundeneHinderniß auf
indirectemWege zu entfernen,so bleibt jetzt nur der Versuchübrig,
die Einleitung einer solchenPrüfung direct herbeizuführen. Fällt
die Entscheidung, wie nicht zu bezweifelnist, gegen die Rechts-
gültigkeit des Schiedsspruches aus, so kann dies nur die Folge
haben, daß der Rechtszustand, welcherdurch die Ausführung des
Schiedsspruchesvernichtetwurde, also das Staatsgrundgesetz von
1849 wiederhergestelltwird. Denn wenn auch gegen das Letztere
zur Zeit seinerWirksamkeitverschiedeneEinsprücheerhobenworden
sind, deren rechtlichesGewicht von der Entscheidungüber die
Rechtsgültigkeitdes Schiedsspruchesnicht berührt wird, so liegt
es dochnicht in der Aufgabeder Bundesorgane, welchedie Rechts-
gültigkeit des Schiedsspruches zu prüfen haben werben, diese
Prüfung gleichzeitigauf jene Einsprüchezu erstrecken. Es bleibt
vielmehr zu erwarten, ob sichdieselbenerneuernwerden, und ihnen
stehenin diesemFalle die dafür gesetzlichangewiesenenWegeoffen,
um sichgeltendzu machen.

Wenn die Wiederherstellungdes Staatsgrundgesetzesvon 1849
hiernacheine unmittelbare und notwendige Folge der festgestellten
Ungültigkeitdes Schiedsspruchesist, so liegt darin nochnicht, daß
es wünschenSwerthoder auchnur möglichsei, daß dasselbein allen
seineneinzelnenBettimmungenwiederin practischeGeltung trete.
In dem fast zwanzigjährigenZeitraum, welcherseit der Ver-
nichtungdes Staatsgrundgesetzesdurch den FreienwalderSchieds-
sprnchverflossenist, haben sichdie tatsächlichen Verhältnisseso
sehr geändert,daß innerhalbderselbeneinzelneBestimmungenüber-
Haupt keinen Raum mehr haben. In Bezug auf andere Be-
stimmungen hat sich die Ansicht über deren Werth und Zweck-
Mäßigkeitgeändert.Die Wiederherstellungdes Staatsgrundgesetzes
würde sichdaher nur in der Weise vollziehenkönnen,daß dasselbe

zwar als Ganzes und in allen seinenTheilen als die zu Recht
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bestehendeLandesverfassunganerkannt mid verkündigt, vor der

PractifchenAusführung aber einerRevisionunterzogenwird. Diese

Revisionwäre von der Staatsregierung in Vereinigung mit der

nach dem Wahlgesetzvon 1849, welcheseinen Theil des Staats-

grundgesetzesbildet, zu erwählendenAbgeordnetenkammerzu be-

wirken.
Ans diesemWegewürdenichtnur den Forderungendes Rechtes,

sondern auch den Interessen aller derjenigen entsprochenwerden,

welche die constitntionelleStaatsform für Mecklenburgwollen.

Es mag wahr sein, daß ver positiveInhalt des Staatsgrund-

gesetzesvon 1849 bei der kurzenDauer seiner Wirksamkeit,nicht

gerade tiefe Wurzeln in den Herzen der Bevölkerung geschlagen

hat, und daß seine Bestimmungenbei Manchen in Vergessenheit

gerathen sind. Auchsoll es keineswegsfür ein in jederBeziehung

musterhaftesWerk ausgegeben werden. Aber als Ausgangspunkt

für dieBegründungeinesneuenconstitutionellenStaatslebens hat es,

abgesehenvon der darin liegendenSühne begangenenUnrechtsund

der Gewissensentlastungfür die Abgeordneten, welcheim Jahre

1850 das Gelöbniß der treuen Beobachtungund Bewahrung des

Staatsgrundgesetzesabgeleistethaben und dadurchbehindertsind,

irgendeinemanderenVersuche,zu einerconstitutionellenVerfassung

zu gelangen,ihre Mitwirkung zu leihen, vor jedem anderenWege

unschätzbareVorzüge. Es wird die gänzlichhoffnungsloseVer-

Handlung mit der Ritter- und Landschaft und der zeitraubende,

mühsameund in seinemErfolgeunsichereVersuchder Vereinbarung

mit neuen Ständen über ein anderweitigesStaatsgrundgesetzver-

miedenund dochdurch die vorbehalteneRevision die Verbesserung

des vorhandenenWerkes offen gelassen.Wer überhaupt die Roth-

wendigkeitfür Mecklenburgerkannt hat, daß es in die Reihe der

constitutionellenStaaten eintrete, der wird kaum einenGrund an-

führen können, weshalb er das Staatsgrnndgesetzvon 1849 ver-

werfe, und dies gilt namentlichvon der conservativenPartei.
2
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Dieser wird mit dem Staatsgrundgesetz ein Wahlgesetz geboten,

welchesmit CensuS- und berufsständischenWahlen soreichlichaus-

gestattet ist, daß es im Sinne dieserPartei kaum bessergewünscht

werden kann, nnd welchesihr eben darum eine Majorität in der
Abgeordnetenkammerverspricht, die ihr zunächstbei der Revision
des Staatsgrundgesetzes sehr von Nutzen werden kann. Eher
könntenoch die liberale Partei an dem Inhalt des Staatsgrund-
gesetzesund namentlichan dem Wahlmodus Anstoßnehmen, und
ein großer Theil der liberalen Abgeordnetenhat wegen dieses
Wahlgesetzesim Jahre 1849 gegen das ganze Verfassiingswerk
gestimmt. Aber wie alle Fractionen der liberalen Partei sichder
Entscheidungder Mehrheit unterwerfenund nachder Vereinbarung
und Pnblkation des Staatsgrundgesetzesnm dasselbesichschaarten
und in der Verteidigung gegendieAngriffeauf seineRechtsgültig-
keit sichvereinigten, so wird auch jetzt der den antidemokratischen
Wahlgrundsätzenabholde Theil der constitutionellenPartei gern
seinebesonderenWünsche unterdrücken, wenn er dadurch zu der
Herstellungdes Rechtszustandesmitwirken kann, und so weit er
zur Mitwirkungan der Revision desselbenberufen sein wird, gewiß
gern bereit sein, dieseMitwirkung im Geiste des Friedens nnd der
Versöhnungzu üben.

V.

Daß der Reichstag auf Grund des Artikels 76 der Bun-
desverfaffnngcompetent sei, eine auf Erwirkung einer Prüfung
der Rechtsgültigkeitdes Freienwalder Schiedsspruches gerichtete
Petition dem Bundesrath zu überweisen,unterliegtkeinembegrün-
deten Zweifel.
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Artikel 76, Absatz2, der Bundesverfassung bestimmt: „Ver-

sassungsstreitigkeitenin solchenBundesstaaten, in deren Verfassung

nicht eine Behörde zur EntscheidungsolcherStreitigkeiten bestimmt

ist, hat auf Anrufen eines Theiles der Bundesrath gütlich aus-

zngleichen, oder, wenn das nicht gelingt, im Wege der Bundes-

gefetzgebungzur Erledigung zu bringen."

Bei der Fassung dieser Bestimmung scheinen allerdings zu-

nächst solche Fälle vorgeschwebtzu haben, wo über die richtige

Auslegung und Anwendung einer Vorschrift der Landesverfassung

zwischenRegierung und Vertretung gestritten wird, wo also die

rechtlicheExistenz der beiden streitenden Theile eine unbestrittene

ist. Wenigstens wird der Fall nicht ausdrücklicherwähnt, wo der

Verfassungsstreit die Rechtsbeständigkeiteiner ganzen Verfassung

zum Gegenstande hat. Es ist jedoch nicht gedenkbar, daß die

Bundesverfassung beabsichtigt haben sollte, durch den Artikel 76

nur gegen eine partielle Verletzung von Verfassungsbestimmungen

Schutz zu gewähren, uicht aber gegen eine rechtswidrige Vernich-

tung der Verfassung selbst und ver verfassungsmäßigenVertretung.

Sonst würde auchder Schutz,welchensiegegenpartielle Versassungs-

Verletzungengewährt, nur ein illusorischersein, da eine Regierung

nur die Verfassung oder Vertretung außer Wirksamkeit zn setzen

brauchte, um sich einem nach Artikel 76 einzuleitendenVerfahren

zu entziehen.Unter den Artikel 76 müssendaher auch solcheBerfas-

sungsstreitigkeitenfallen, welche nicht zwischeneiner Regierung und

der tatsächlich bestehendenVertretung über einen einzelnen Punkt

ver von beiden als rechtsgültig anerkannten Verfassung, sondern

zwischeneiner Regierung und Mitgliedern einer früheren Vertre-

tung oder Einzelnen aus der Bevölkerung über die rechtlicheExi¬

stenz der bestehendenVertretung und Verfassung geführt werden.

Mit dem Wortlaute des Artikels und mit dem Begriffe „Berfas-

sungsstreitigkeiten" steht diese Auslegung nicht im Widerspruch.

Freilich wird in einem Falle, wo der Streit die rechtlicheExistenz
2»



20

einer ganzen Verfassung zum Gegenstände hat, der vom Bundes-

rath auf Anrufen eines Theiles anzustellendeVersuch einer gütli-

chen Ausgleichung in einer anderen Weise zur Ausführung zu

bringen sein, als weun der Streit zwischenzwei Parteien geführt

wird, welche einander ihre verfassungsmäßigeExistenz nicht streitig

macheu. Der Versuch der gütlichen Ausgleichung kann sich hier

nicht die Aufgabe stellen, zwischen Regierung und Beschwerde-

sührern einen Vergleichzu Stande zu bringen, sondern er kann

nur in einer Verhandlung mit der Regierung bestehen, um der

für begründet erkannten BeschwerdeAbhülfe zu schaffen.

Vorausgesetzt wird bei der Einleitung des vorgezeichuetenVer-

fahrens, daß in dem Bundesstaate, dessen Verfassung den Gegen-

stand des Streites bildet, nicht schoneine Behörde zur Entscheidung

solcher Streitigkeiten bestimmt ist. Eine Behörde zur Entscheidung
des vorliegendenStreites gibt es nun in Mecklenburgnicht. Zwar
wird durch die Verordnung vom 28. November 1817, welchebei
der Wiederherstellung der altständischenVerfassung zur Anwendung
kam, eine Eompromißinstanz für Verfassungsstreitigkeiteneingesetzt.
Doch bezieht sichdieseVereinbarung nur auf Streitigkeiten zwischen
Landesherrschaftund Ritter- und Landschaft, kann also nicht zur
Anwendung kommen, wo Ritter- und Landschaft nicht im Streite
mit der Landesherrschaftist, sondern wo es sich um die rechtliche
Existenzdieser ständischenCorporationen handelt. Wird die Rechts-
beständigkeitder sactischbestehendenLandesverfassungbestritten, so
ergreift dieser Streit überdies indirect auch die Frage, ob die in
der Verordnung vom 28. November 1817 über die Eompromiß-
instanz enthaltenen Vorschriften noch gegenwärtig gesetzlicheGül-
tigkeit haben.

Zur Feststellung der Competenz des Reichstages ist daher nur
noch der Einwand einer Prüfung zu unterziehen, daß. da nach
Artikel 76 der Bundesverfassung der Bundesrath allein es ist,
welcherdas Verfahren in Verfassungsstreitigkeitendurchden Versuch
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der gütlichen Ausgleichung einzuleiten hat, die Petenten sich an

diesen, nicht an den Reichstag, zu wenden hätten, und daß dieser

sich in eine Angelegenheit einmische,welche ihn vorläufig nichts

angehe, wenn er die Petition in sachlicheErwägung ziehe.

Bei dieserAuffassung wird jeoochübersehen, daß der Reichstag

ohne irgend eine Einschränkung berechtigt ist, Petitionen, deren

Gegenstand überhaupt in die Competenz des Bundes fällt, dem

Bundesrath zu überweisen. Artikel 23 der Bundes-Verfassung

bestimmt: „Der Reichstag hat das Recht, innerhalb der Compe-

tenz des Bundes Gesetzevorzuschlagenund an ihn gerichtetePe-

titionen dem Bundesrathe resp. Bunveskanzler M überweisen."

Da nun die Entscheidungvon BerfassungsstreitigkeitennachArtikel

76 zur Competenz des Bundes gehört, so steht dem Reichstage

unzweifelhaft das Recht zu, eine an ihn gerichtetePetition, welche

die Rechtsbeständigkeiteiner Verfassung betrifft, dem Bundesrath

zu überweisen und diesen dadurch zur Einleitung des vorgeschrie-

beuen Verfahrens aufzufordern. Die Befugniß zu dieser Initia-

tive kann demReichstage um so weniger abgesprochenwerden, als

die Sache eventuell Gegenstand der Bnndesgesetzgebungwird und

der Reichstag dadurch ein Interesse hat, auf die Einleitung des

vorläufigen Verfahrens einzuwirken. Ein Urtheil in der Sache

aber, welches dem Ergebniß der Prüfung des Bundesrathes vor-

griffe, gibt er durch die Überweisung an den Bundesrath noch

nicht ab; er urtheilt nur, daß ihm die Petition einer Berücksichti-

gung insofern Werth erscheine,uls es sich um die in derselben er-

betene Prüfung einer bestimmten Rechtsfrage handelt. Auch die

Frage wegen der Legitimation der Petenten zur Sache wird durch

die Überweisung nur in sofern vorweg entschieden,als man den-

selben das Recht zuerkernt, eine Prüfung der von ihnen ange-

regten Rechtsfrage zu verlangen. Die Befugniß zur Untersuchung

der Legitimation der Petenten in diesem Sinne wird man dem

Reichstage nicht absprechen wollen> da er sonst überhaupt das
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Recht der Überweisung von Petitionen nicht würde ausüben
können. Die Legitimation liegt überdies in dem vorliegendenFalle
so tlar erwiesen vor, daß darüber ein Zweifel überhaupt nicht
möglich ist. Eine große Anzahl von Personen wünscht einen no-
torischen Berfaffungsstreit, an dessen Entscheidung jede derselben
ein Interesse hat, dem Bnndesrath zwecksEinleitung des bundes-
verfassungsmäßigen Verfahrens überwiesen zu sehen; unter ven
Unterzeichnern befinden sich noch dazu verschiedeneNamen von
Mitgliedern des im Jahre 1850 gesprengten Mecklenburgischen
Landtages, darunter auch der Name des Präsidenten dieses Lanv-
tages. Wenn üherhaupt ein Streit in Betreff der Rechtsbeständigkeit
einer Verfassung vor die Bundesgewalt soll gebrachtwerden können,
so wird man besser legitimirte Petenten nicht finden.

Für die dem Reichstage zuständige Initiative hinsichtlichder
Beschlußfassungüber Petitionen, welcheVerfafsrngsangelegenheiten
betreffen, lassen sich anch bereits eine Anzahl Präceden;fälle
aus den Verhandlungen des Reichstages aufführen.

Als in der Sitzung am 23. Ociober 1867 über die Petitionen
in der MecklenburgischenVerfafsungsangelegeuheitverhandelt ward,
erklärte der Reichstag seine Competenz zur Beschlußfassungin der
Sache wenigstens indirect dadurch, daß er den Antrag des Abge-
ordneten v. Mallinckrodt, über jene Petitionen „wegen man-
gelnder Zuständigkeit" zur Tagesordnung überzugehen, ab-
lehnte.

In derselbenSitzung wurde über die Petition, „die Gewährung
einer Volksvertretung im Fürstenthum Ratzeburg veranlassen zu
wollen", verhandelr und mit sehr großer Majorität auf Antrag
der Petitions-Commiffion beschlossen: „in Erwägung, daß zwar
das Gesuch an sich zin Berücksichtigung geeignet er¬
scheinen würde, daß aber, da nach Mittheilnug des Bnndes-
commissars diese Angelegenheit bereits beim Bundesrath behufs
des nach Artikel 76 der Verfassung zunächst erforderlichen Ver¬
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fahrens anhängig ist, zur Zeit keine Veranlassung zu einer Be-

schlußnahmedes Reichstags vorliegt" zur Tagesordnung überzu-

gehen. Der Berichterstatter v. Hage Meister erläuterte den An-

trag der Petilions-Commission mit folgenden Worten (Stenogr.

Bericht S. 595): es liege in dem Antrage kein Urtheil in der

Sache selbst, es liege aber darin ausgesprochen,daß der Reichstag,

wenn das Verfahren Zweckesgütlicher Ausgleichung erledigt sein

und nicht zum Ziele führen würde, sich dann als berufen erachte,

in Gemeinsamkeitmit dem Bnndesrath diese Streitigkeit vor sein

Forum zu bringen und zur Erledigung zu führen.

Einen weiteren Präcedenzfall bildet der Beschluß des Reichs-

tages in der Lippe-DetmoldfchenVerfassungsfrage, über welche in

der Sitzung am 20. Juni 1868 verhandelt wurde. Die Lippe-

DetmoldscheVerfassung vom 16. Januar 1849 war mittelst fürst-

üchen Erlasses vom 15. März 1853 einseitig aufgehoben worden.

Eine Petition aus Lippe-Detmold forderte den Reichstag auf, die

baldigeWiederherstellungder vereinbarten Verfassungvom 16. Jan.

1849 zu erwirken, und der Reichstag beschloßhierauf, dem An-

trage der Petitions-Commission gemäß, „die Petition dem Bun¬

desrath zur Prüfung zu überweisen."

Nach Artikel 76 der Bundesverfassung beginnt das Verfahren

des Bundesraths „auf Anrufen eines Theiles." Dieser Anruf

muß als erfolgt angenommen werden, wenn der Reichstag die

Petition dem Bundesrathe überweist. Denn die Petition ist der

Anruf, welcher nur nicht direct, sondern auf indirectem Wege,

durch Vermittelung des Reichstages und durch das Gewicht des

Ueberiveisungsbefchlusfesunterstützt, an den Bundesrath gelangt.
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VI.

Es bleiben noch verschiedeneEinwendungen zu berücksichti-
gen, welchegegendie Zulässigkeit oder Zweckmäßigkeit einer
Erörterung der Rechtsgültigkeit der factisch bestehendenMeckleu-
burgischenVerfassung erhoben werden könnten und zum Theil auch
wirklich erhoben werden.

Dergleichen Einwendungen sind: die altständische Verfassung
stehe mm schon seit beinahe 19 Jahren wieder in Wirksamkeitund
das Rechtsbewußtsein der Bevölkerung habe sich daher mit ihr
ausgesöhnt und zufrieden gegeben. Ziehe man dieRechtsbeständig-
keit der MecklenburgischenVerfassung in Erörterung, so könnedas
leicht dahin führen, daß auch in anderen Staaten das Verlangen
rege würde, das Verfassungsrecht einer Prüfung zu unterziehen,
und daraus könne ein bedenklichesSchwanken des öffentlichen
Rechtszustandes in den Bundesstaaten und eine unabsehbareArbeit
für die Bundesorgane hervorgehen. Man stelle die Rechtsbe-
ständigkeitdes NorddeutschenBundes in Frage, wenn man gegen
die Rechtsbeständigkeiteiner Landesvertretung, deren Zustimmung
für den Bundesvertrag eingeholt sei, Zweifel erhebe. Man erreiche
durch die Erhebung eines Verfassungsstreites nicht mehr als was
auch auf anderem Wege sich erreichen lasse. Man greife durch
die Entscheidungüber die Gültigkeit des Schiedsspruches auch in
das Mecklenburg-StrelitzischeVerfassungsrechtein. Man verkenne
die Stellung, welchePreußen zu der Herbeiführung des Schieds-
spruches eingenommenhabe, wenn man jetzt von dem Bunde, in
welchem Preußen das bei weitem mächtigste und hervorragendste
Glied sei, eine Prüfung der Rechtsgültigkeitdes Schiedsspruches
verlange.

Indessen kann diesen Einwendungen, bei näherer Erwägung,
ein entscheidendesGewicht nicht beigelegt werden.
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Schon oben ist darauf hingewiesenworden, daß eine Nachtrag-

lich erfolgte Zustimmung der MecklenburgischenBevölkerungzu der

Wiederherstellungder altständischen Verfassung nicht angenommen

werden kann, weil durch die Natur der mit dieser Verfassung

wiederhergestelltenLauvesvertretuug eine active Betheiligung der

Bevölkerung an der Bestellung derselben ausge chlosseuist. Die

lange Dauer ihrer Wirksamkeitfür sich allein kann einen Schluß

auf eine nachträglich erfolgte Zustimmung nicht begründen, gegen

welcheüberdies positive Thatsachen ein ausdrücklichesZeugniß ab-

legen. Eben damit verschwindetauch der Anlaß zu der Besorgniß,

daß das Beispiel MeckleuburgsvielfacheNachahmungfinden möchte.

Denn in fast allen deutschen Staaten, wo eine Störnng der

RechtScontinuität in der Gestaltung der Landesverfassung vorge-

kommenist, hat dieselbe durch nachträgliche Anerkennung des da-

durch herbeigeführtenneuen VerfassuugszustandesSeitens der Be--

völkeruug ihre Ausgleichung gefunden oder es ist durch das Auf-

hören der staatlichen Selbständigkeit und durch die Einfügung der

Staaten in einen anderen Staat den Berfassungsstreitigkeitenihre

bisherige Grundlage entzogen worden.

Daß durch die Entdeckungder mangelnden Rechtsbeständigkeit

einer Landesvertretung der Rechtsbestand des Bundes zweifelhaft

werde, läßt sich wohl kaum im Ernst behaupten. Denn Staats-

Verträge, sofern sie nach der Landesverfassung der Zustimmung

der Vertretung bedürfen, können diese nur von der jeweilig be-

stehenden und Seitens der Regierung anerkannten Vertretung

erhalten und werden dadurch nicht ungültig, wenn sichetwa später

ausweisen sollte, daß diese Vertretung nicht die gesetzlichewar.

Diese Angelegenheit ist vielmehr eine rein innere für den betreffen-

den Staat. Die Regierungen sind es, welchedie Staatsverträge

mit einander Namens der contrahirenden Staaten abschließen,und

wenn sie dabei die Verpflichtungen nicht einhalten, welchesie gegen

ihreLandesvertretung haben, oder nicht mit der verfassungsmäßigen
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Vertretung über den Gegenstand verhandeln, so kann dies zwar

zn einem Verfassungsstreit, aber nicht zu einer Anfechtung und

Auflösung des Staatsvertrages selbst führen. Die Rtgierungen

und durch sie Die Staaten bleiben unter allen Umständen an die

von ihnen abgeschlossenenund votisicirtenStaatsverträge gebunden,

mögen sie durch deren Abschlußgegen das Verfassungsrecht ih^es

Landes gefehlt haben oder nicht. Für das innere Staatsrecht

aber wäre es gewiß ein sehr bedenklicherGrundsatz, wenn die

Frage wegen der Rechtsbeständigkeiteiner Verfassung dadurch er-

ledigt werden könnte, daß die Regierung die Zustimmung zu einem

von ihr abzuschließendenStaatsvertrage von einer Vertretung ein-

holte, die auf einer Verfassung ruhet, deren Recbtsbeständigkeit

bestritten wird.

Sodann hat man darauf hingewiesen, daß durch die Be-

rufung auf den Artikel 76 der Bundesverfassung doch schließlich

nur dasjenige erreicht werden würde, was sich ohnehin als die

rechtlicheFolge der Bundesinstitution darstellt, daß nämlich der

öffentlicheRechtszustand in Mecklenburg, sei es aus eigenem An-

triebe der Regierungen oder durch Einschreiten der Bundesgewalt,

in seinen Grundlagen diejenige Correctnr erfahre, die geeignet ist,

sie mit den wesentlichenVoraussetzungen des Bundes und seinen

organischen Einrichtungen in Einklang zu bringen. Wollte man

dies selbst zugeben, so wäre damit doch immer die Frage noch

nicht bejahet, daß das Erstrebte eben so sicher auf einem anderen

Wege als durch die Berufung auf den Artikel 76 zu erreichen

stehe. In jedem Falle aber muß die Action der Mecklenburgischen

Regierung erst von dem Hinderniß des Schiedsspruches frei ge-

worden sein, wenn das Ziel, die Erlangung einer constitntionellen

Staatsform, erreicht werden soll, und dies kann nur im Wege

des Artikel 76 der Bundesverfassung geschehen.

Daß Mecklenburg-Strelitz, bei der Gemeinsamkeit der

Landesverfassungund ständischenVertretung, von einer Entscheidung
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im Sinne der Petenten in seinen Verfassnngsznständen sehr tief

mitberiihrt werden würde, ist freilich richtig. Aber dies kann für

Mecklenburg-Schwerinein Bestimmungsgriind nicht sein, auf die

Wiederherstellungdes Rechtszustaudes zu verzichten. Mecklenburg-

Strelitz ist nachErreichung dieses Zieles auch nicht schlimmerdaran,

als zu der Zeit, wo es nach der Publication des Mecklenburg-

Schwerinschen Staatsgrundgesetzes von 1849 sich mit den ihm

verbliebenenResten und Trümmern der altständischen Verfassung

behelsenmußte. Es wird in diesemFalle nur uni so mehr darauf

hingewiesensein, auf die Erlangung eines den Anforderungen der

Zeit entsprechendenVirsassungszustaudes Bedacht zu nehmen, eine

Aufgabe, auf deren Lösung ohnehin die dortige Bevölkerung, gleich

der Mecklenburg-Schwerinschen, hindrängt und mit welcher die

GroßherzoglicheLandesregierung zu Neustrelitz in dem verfaffungs-

losen Theile des Landes, dem Fürstenthum Ratzeburg, schon

seit längerer Zeit auf Bewegung des Bundesrathes beschäftigt ist.

Die Aufhebung der ständischen Verfassung für Mecklenburg-

Schwerin, weit entfernt, die Begründung gesunder Verfaffungs-

zustände in Mecklenburg-Strelitz zu erschweren,kann nur als eine

Erleichterung und Förderung dieser Arbeit aufgefaßt werden.

Endlich ist, bei der hervorragenden Stellung, welchePreußen

als Glied des Norddeutschen Bundes einnimmt, die Frage nicht

mit Stillschweigen zu übergehen, ob es der königlich preußischen

Staatsregierung zugemuthet werden dürfe, sich au der Prüfung

der Rechtsgültigkeit des Freienwalder Schiedsspruches zu bethei-

ligen, nachdem sie selbst seiner Zeit das Mecklenburg-Schwermsche

Staatsgrundgesetz bekämptund zu dessenBeseitigung mitgewirkthat.

Der König von Preußen richtete am 22. November 1849 gegen

dasselbeeinen Protest. Der preußischeMinister des Auswärtigen,

v. Schleinitz, erhob in einer Note vom 13. December 1849 gegen

die weitere Ausführung des Staatsgrundgesetzes Einspruch; die

Erlasse der aus zwei preußischen und zwei österreichischenMit¬
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gliedern bestehendenprovisorischenBundes-Central-Commission zu
Frankfurt übten einen wiederholten schwerenDruck aus die Meck-
lenburg-Schwerinsche Staatsregierung, welchem sie endlich durch
die Bestellung des Schiedsgerichts glaubte nachgeben zu müssen.
Auch nahm Preußen an der Beseitigung des StaatSgrundgesctzes
insofern einen Antheil, als der König auf die Bitte der klägerischen
Partei das von dieser zu stellendeMitglied des Schiedsgerichts
ernannte. Die von beiden preußischenKammern im Januar und
Februar 1850 erhobenen Warnungen gegen die Gutheißung des
Verhaltens der Bundes-Central-Commission in der Mecklenbur-
zischen Versassungs-Angelegenheit und die Erinnerungen an die
Collision, in welchePreußen dadurch mit seinenPflichten und In-
teressen als Glied des Dreikönigsbündnissesgerathe, blieben ohne
Einfluß auf die Stellung der Regierung zu dieser Sache.

Indessen wenn auch die damalige preußischeRegierung noch
tiefer in das Verfahren zur Beseitigung des Staatsgrundgesetzes
verflochten gewesenwäre, als es nach dem Vorstehenden der Fall
war, so würde es doch dem preußischenStaate nur zur Ehre ge-
reichen können, wenn er es sich angelegen sein ließe, ein began¬
genes Unrecht, sobald er es als solcheserkannt hat, wieder gut zu
machen. Für Staaten und Regierungen sind die Forderungen des
Sittengesetzes dieselben wie für den Einzelnen. Zudem standen
die damaligen Handlungen der preußischenRegierung unter dem
Einflüsse von Verhältnissen, ans welchenPreußen seitdem vermöge
seiner inneren K-rastsich zu lösen gewußt hat, und die königliche
Staatsregierung hat damit den freien Standpunkt errungen, um
ohne Empfindlichkeit frühere Jrrthümer eingestehen zu können.
Man darf aber anch die Bethnligung Preußens an dem Zustande-
kommen des Schiedsspruches nicht als eine solche ansehen, durch
welche es unwiderruflich zu dessen Aufrechterhaltung verpflichtet
wäre. Denn die Bundes-Central-Commission, welche auf jenes
Verfahren hindrängte, war doch noch immer nicht mit der preu¬
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ßischenRegierung identisch und stand vorzugsweise unter der Ein-

Wirkungihrer österreichischenMitglieder. Wenn der König von

Preußen auf die Bitte des Großherzogs von Mecklenburg-Schwe-

rin sichbereit finden ließ, den von dem klägerischenTheil zu stel-

lenden Schiedsrichter zu ernennen, so lag darin noch keinesweges

ein Urtheil über die Rechtmäßigkeitdeö eingeschlagenenVerfahrens,

und was den erwähnten Protest des Königs betrifft, so bemerkt

das damalige preußische ministerielle Organ, die „Deutsche Re-

form", erläuternd, daß dieser nur von rein cautelarischer Bedeu-

tung sei und nur die Sicherstellung der vertragsmäßigen Ansprüche

Preußens an Mecklenburg bezwecke,dagegen „kein Präjudiz

für die freie Entwickelung derpolitischen Institutionen

Mecklenburgs" enthalte.

Auf der andern Seite darf auch nicht vergessen werden, daß

die Einführung der constitutionellen Verfassung in Mecklenburg

gleichfallsunter der Einwirkung Preußens vor sichging. In einem

an die Öffentlichkeit gelangten Schreiben des Groß Herzogs

Friedrich Franz an den König Friedrich Wilhelm IV.

wird es bezeugt, daß eben dieser König es war, welcher eine ent-

scheidendeAnregung zu dem Uebergang Mecklenburgs in die cow-

stitutionelle Staatsform gab, indem er im März 1848 an den

Großherzog die Aufforderung richtete, seinem Lande -jene Ver-

heißungen zu ertheilen, welche bald darauf in der Proclamation

des Großherzogs vom 23. März 1848 ihren Ausdruck und später

in dem Staatsgrundgesetz vom 10. Oktober 1849 ihre Verwirk-

lichung fanden. Gewiß irrt man nickt, wenn man auch ans

dieser Thatsache eine gewisseVerpflichtung für Preußen ableitet,

den Bestrebungen seine mächtigeMitwirkung zu leihen, welche das

von ihm im Keime begünstigte Werk jetzt zum schließlichenSiege

zu führen suchen.

Wird Preußen hiernach durch frühere Verpflichtungen nicht be-

hindert, an der erbetenen Prüfung der Rechtsgültigkeitdes Schieds¬
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spruches als Bnndesglied sich zu betheiligen und sich mit völliger

Freiheit zu entscheiden,liegt vielmehr für Preußen in seinem ver-

gangeneu Verhalten zu dieserAngelegenheiteine starkeAufforderung,

der MecklenburgischenBevölkerung in ihrem Ringen nach einer

constitutionellenStaatssorm beizustehen,so entspricht auch die Auf-

Hebungfeudaler Institutionen und die Herstellung einer mit dem

der übrigen Bundesstaaten gleichartigenLandesverfassung in Meck-

lenbnrg den politischenund wirtschaftlichen Interessen, welchePreu¬

ßen für sich und als Glied des Norddeutsche» Bundes zu ver-

treten hat.

VII.

Nicht für das Verfassungsrecht selbst, wohl aber als Bestim-

mnngsgrnnd für die Vornahme einer Prüfung der Rechts-

frage erscheint es von Gewicht, wenn die Unvereinbarkeit der

bestehenden patrimonialständischen Einrichtungen mit den poli-

tischen und wirtschaftlichen Bedürfnissen der Bevölkerung und

mit den Forderungen der Luiidesversassung zur Anerkennung ge-
bracht wird. Unter Bezugnahme aus das schon in der Petition
selbst nach dieser Richtung hin Vorgetragene sollen diesem Zweck
noch einige knrze Bemerkungen gewidmet werden.

Die patrimonialständischeMecklenburgischeVerfassung beruhet
auf tatsächlichen Voraussetzungen, welchejetztnicht mehr bestehen,
und sie ist vollkommenunfähig, den veränderten Verhältnissen und
Bedürfnissen gerechtzu werden, da sie überhaupt einer Entwicklung
nicht fähig ist, vielmehr jeder Versuch einer Fortbildung, um sie
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den verändertenpolitischenund wirthschaftlicheuForderurigen an-

zupassen,nur zu noch schärferemZwiespalt zwischenden Prin-

dpien der Verfassung und der Aufgabe des modernen Staates

führenkann. Jeder der beiden Stände vertritt nnr sein Gebiet,

nichtdie Gesammtheit der Bevölkerung, und zwei Fünftheile der

letzteren,die gefammteDomanialbevölkerungnebst der ganzen lan-

desherrlichenBeamtenschaft,entbehren überhaupt jeder Vertretung

und sind demunbedingtenlandesherrlichenGesetzgebnngs-und Be-

stenerungsr>'chtunterworfen. Auch die Seestadt Wismar ist auf

Landtagennicht vertreten, und muß sichdaher die dort ohne ihre

MitwirkungbeschlossenenLandes-Gesetzeund Steuern gefallenlassen

oder eine gesonderteVereinbarung mit der Regierung versuchen.

Eine unzertrennlicheFolge des hierin hervortretenden Mangels

staatlicherEinheit sowie der mit demPatrimonialständewesenver-

bundenenTheilung der Staatsgewalt ist der Mangel einerStaats-

Casseund einer von Regiernng und Vertretung gemeinsamgeüb-

ten einheitlichenFinanzwirthschaft. Abgesehenvon einer gemein-

samenlandesherrlich-ständischenKasse, welcheaus der Zeit der Be-

drängniß im ersten Decennium dieses Jahrhunderts stammt und

als Versuch eines modernen Anban's an das alte Finanzsystem

für einzelnegemeinsameZweckeerhalten gebliebenist, gibt es keine

Staats-Caffe, sondern nur eine die Staatskasse mitrepräsentirende

landesherrlicheKasse, an welch?die mit den Ständen vereinbarten

Steuern als Aversional-Hülfsbeitragzur Bestreitung der Kosten

des Landesregimentsgezahlt werden, welche in erster Linie das

landesherrlicheDomanium zu tragen hat. Von den Einnahmen

dieserzugleichals Staats-Kasse fungirende»landesherrlichenKasse,

von den Bedürfnissenund Ausgaben derselbenwird den Ständen

keineMittheilung gemachtund sie haben die Einnahmen und Aus-

gabenderselbenso wenig festznstellenals zu controliren. Ledig-

lichder Laudesherr hat darüber zu entscheiden,wie viel er von

seinenEinkünften für sich und sein Haus und wie viel er für
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Staatsbedürfnisseverwendenwill. Eine EinwirkungaufErfparungen

in der Verwaltung und auf eine höhereAusnutzungder Domanial-

guter liegt gänzlich außerhalb des Competenzkreifesder Stände.

Selbst die größten fiuanciellenUnternehmungen,wie der Bau und

der Ankauf von Eisenbahnen,werdenauf landesherrlicheRechnung

begonnenund ausgeführt, ohne daß irgendJemand ein Rechthätte,

sich in dieseAngelegenheiteneinzumischenoder in das Geheimniß

von Gewinn und Verlust aus diesen industriellenBetrieben ein-

zudriugen. Auch wo diese fiuanciellenFragen sich zugleichmit

tief einschneidendensocialenFragen verbinden,wie in der jetzt be-

triebenenAngelegenheitder Verwandlung der Domanialbauern in

Erbpächter,bleibt die Berathung mit einer Vertretung vollständig

ausgeschlossen.Als eine hemmendeFessel für die wirtschaftliche

Bewegung tritt im Gefolge dieser primitiven Gestalt des Staats-

wesensdie Unveräußerlichkeitdes Domaniums und dieBeschränkung

der Theilbarkeitver großen Rittergüter, verstärkt durch zahlreiche
Fideicommißstiftungen,auf. Die Masseder ländlichenBevölkerung

bestehtaus Zeit- und Erbpächtern,Tagelöhnern und Dienstboten,

und außer dem Großherzog, den Rittergutsbesitzernund einigen
geistlichenund weltlichenCommune»giebt es aus demLande keinen
freien Grundeigentümer.

Mit der politischenPassivität und der wirthschastlichenGe-
bundenheit,welcheder Patrimonialstaat zu seinenAttributen zählt,
verbindet sich mm noch weiter eine bureaukratischeTendenz der
Verwaltung, welche, wie die Geschichteder Untersuchunggegen
die Nationälvereinsmitgliederin Rostocklehrt, selbst davor nicht
zurückscheut,freisprechendepolizeirichterlicheErkenntnisseim admi-
nistrativen Wege in verurtheilendezu verwandeln und den frei-
sprechendenRichter selbst zur Vollziehungder befohlenenStrafen
durch militärische Exemtion zu zwingen. Das Bewußtsein seiner

innerenUnHaltbarkeitnöthigteden Patrimonialstaat zu einerUnter-

drückung der freien Meinungsäußerung, wie sie kaum in einem
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despotischregierten Staate ein Seitenstück finden möchte. Das
Recht, politischeVereine zu bilden nnd öffentlicheVersammlungen
zu politischenZweckenzu veranstalten, unterliegt Beschränkungen,
welcheeiner gänzlichenVersagung nahe kommenund die Wirkung
einer fast vollständigenUnterdrückungdes politischenLebenshaben
üben müssen. Durch das Preßgesetzvom 4. März 1856 werden
nicht nur die Strasbestimmungen anderer Preßgesetzenach Maß
und Art weit überboten, sondern es wird durch dasselbeauch den
Administrativbehördenein vollkommenselbstständigesund sehrweit
greifendesEinschreiten gegen die Presse eingeräumt. Außerhalb

MecklenburgserschieneneDruckschriftenkönnen vom Ministerium

des Innern bei Strafe verbotenwerden. Inländische periodische

Druckschriftenkönnen nach vorausgegangener wiederholter Ber-

warnnng verbotenwerden. Das Buchdruckergewerbeist concessions-

pflichtig.Die Entziehungder Concessionkanndurchdas Ministerium

des Innern verfügt werden, wenn nach wiederholterschriftlicher

Verwarnung oder nach erfolgtergerichtlicherBestrafung der Bnch-

drucker (nach Ansicht des Ministeriums) seine Beschäftigungbe-

harrlich zur Verbreitung von strafbaren Druckschriftenmißbraucht.

Concessionen,die in widerruflicherWeiseertheilt sind, könnenohne

solchevorgängigeFormalitäten auf administrativemWege einge-

zogenwerden. — Neuere Versuche, die Stände zu Anträgen auf

Milderung dieser, mit ihrer ZustimmungerlassenenstrengenGesetz-

gebuna zu bestimmen, haben nur bewiesen, daß die Stände die

Fortdauer derselbenfür nochwendighielten, um den Bestand der

Landesverfassungzu sichern. Und allerdings muß man die Furcht

vor der freienDiscufsiou, welchesichin dieserGesetzgebungkund-

giebt, für wohlbegründeterkennenbei denjenigen,welcheihre Auf-

gäbe darin finden, die veraltete Staatsform noch möglichstlange

ausrecht zu erhalten. Denn die Freigebung des Kampfes gegen

dieselbemit geistigen Waffen würde binnen kurzer Zeit ihren

Untergangherbeiführen.
3
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Durch bcti Gegensatz, in welchemdie patrimonial-ständische

Landesverfassungzu Geist und Weseu der Bundesverfassungsteht,

mußte die Unzulänglichkeitund Ueberlebtheitder ersteren in ein

noch helleres Licht treten. Die Bundesverfassung gewährte der

Bevölkerungfür die Gefetzgebuugund die Besteuerungim Bereich

des Bundes die wichtigstenpolitischenRechte, welchedie Landes-

Verfassungfür ihren Wirkungskreis auf eine Anzahl privilegirter

Personen beschränkte.Di? neuenBundesgesetzekonntenihre Wohl-

thaten nur sehr unvollständigin einem Lande üben, mit dessen

Grundeinrichtungensie überall feindlichzusammenstießen,und die

Erfüllung der Pflichten gegen den Bund wurde dadurchwesentlich

erschwert, daß denselbenmit einer Organisation genügt werden

sollte, die aus ganz andere Verhältnisseberechnetwar.

Wenn daher Mecklenburgauch äußerlich die neuen Bnndes-

gesetzesichaneignenund seinenPflichtengegendenBund nachkommen

konnte, so gerieth es dochdadurch, daß es mit seiner Bnndes-

Mitgliedschaftseine alten Grundeinrichtungenglaubte in Einklang
bringen zu können, in einen nochtieferenZwiespalt mit sichselbst.
Die fortschreitendeBundesgesetzgebnngnimmt zwar ein Stück nach
dem andern ans dem alten Bau heraus und schwächtdadurch
dessenStützen immer mehr; aber so lange dieser Proceß dauert
und Mecklenburgsichbegnügt, unthätig die Zeit abzuwarten, wo
die Bundesgesetzgebnngdie letzte Stütze des Patrimonialstaates
unterhöhlt hat, kann es nicht in eine volleund innerlicheGemein-
schaftmit dem Gesammtorganismusdes Bundes eingehen.

Am Sichtbarsten nnd Empfindlichstentritt dieser inner? Zwie-
spalt auf demGebiete des Steuer- und Finanzwesenshervor. Die
Bewilligungvon Steuern durchStände, welchedazu von der Be¬
völkerungkeinenAuftrag haben, die Unbestimmtheitdes Antheils,
welcherdem Staate an den Einkünften aus dem Domauium zu-
steht, der auf 100 MillionenThlr. veranschlagteGrnndwerth des
Domaniums und der Umstand, daß dasselbebei verhältnißmäßig
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sehrgeringerBelastungmit Schuldensehr namhaft zur Erleichterung

der Steuerlast und unter Voraussetzungveränderter Verwaltungs-

und Wirtschaftsformen auch zur Erzielung größerer Steuerkraft

beitragen könnte,endlichdas System der Aversional-Hülssbeiträge

anstatt des in allen anderen Bundesstaaten zu Grunde liegenden

Budgetsystems, alle dieseThatsachen unterliegen angesichtsder

erhöhtenBelastungdes Landeseiner um so schärferenVerurtheilung.

Dennoch versuchtdie Regierung auch auf diesemGebiet die alten

Formen und Gestaltungen für die neuen Aufgaben in Dienst zu

stellen.Ritter- und Landschaftwerdenaufgefordert,eine einheitliche

Steuerordnung fertig zu schaffen, welchedie bisherigenVertrags-

mäßigenSteuerleistungenunter Hinzurechnungder in die Bundes-

lasse fließendenZölle und Verbranchssteuern, um mehr als eine

halbeMillion erhöhen. Die Stände habensicheinen ans das Zwei-

facheder gewöhnlichenDauer ausgedehntenLandtag hindurcher-

folglos an der schwerenArbeit abgemühet, dieseSteuerordnnng

ohnedie Grundlage eines Budgets festzustellen.Gelungen ist ihnen

nur die Vereinbarung über die ans dem Ertrage der künftigen

Stener dem Großherzogezn gewährendeAbfindungssumme.Die-

selbe ist in dem von der Regierung beanspruchtenBetrage von

jährlich 350,000 Thlr. als angemessenanerkannt. Die Stände

haben dabei nichts weiter als einen summarischenUeberbticküber

die Erleichterungenund neuen Belastungen ver Großherzoglichen

Kasse, welche-aus dem Eintritt Mecklenburgsin den Bund und

den Zollverein sich ergeben, als oberflächlichenAnhaltspunkt vor

Augen gehabt. Wie weit entfernt sie gewesensind, das Bedürfniß

zu erforschenund zum Maßstab für die Bewilligung zu nehmen,

beweisensie selbst durch den Vorbehalt, daß, wenn der von der

landesherrlichenKassenachwie vor zu tragendeMatricnlarbeitragan

die Bundeskassein einem Jahre mehr als 600,000 Thlr. oder

weniger als 200,000 Thlr. betragen würde, über die Höhe der

bis auf Weiteres auf 350,000 Thlr. normirten Abfindungssumme
3*
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eine neue Vereinbarung stattfinden solle. Also ein Spielraum im

Betrage von 400,000 Thlr. bei den Ausgaben hat auf die Höhe

des Betrages der Abfindungssumme keinenEinfluß. Man kann

das Abfindungsshstratnicht treffenderverurtheilen, als durchdiese

Gleichgültigkeitgegen ein Mehr oderMinder der Ausgaben, welche

stets denselben Hnlssbeitrag von 350,000 Thlr. darbietet, die

landesherrlicheKassemag 200,000 Thlr. oderdas Dreifachedieser

Summe als Matricnlarbeitrag an dieBundeskassezu zahlenhaben.

Mecklenburgist zwar den übrigen Bundesstaaten gegenüber

nur ein kleinesLand und fällt daher an sichnur schwachin's

Gewicht.Dennochkann es demBunde nicht gleichgültigsein, wenn

eines seinerGlieder bei Einrichtungenbeharrt, welcheden Grund-

principiendesBundes und seinenpolitischenund wirtschaftlichenIn-

teressengeradezuwiderstreben.Dem Bunde muß an der Gesundheit

aller seinerGlieder, auchder kleinerenund unbedeutenderengelegen

sein, da von der Krankheit eines Theiles der ganze Organismus

berührt wird. Darin beruhet die Pflicht des Bundes, auf die

Heilung ungesunderZustände durch Entfernung der Kranlheits-

Ursachenhinzuwirken. Der Bund hat außerdem zu berücksichtige»,

daß alle seine Augehörigen, welche mit Mecklenburgin Verkehr

stehen oder sichin diesemLande aufhalten oder niederlassen, ein

starkespersönlichesInteresse haben, hier gleichepolitischeRechte

und gleicheBedingungen wirtschaftlichen Gedeihens zu finden,

wie in den übrigen Bundesstaaten; und diese Rücksichtdarf die

Bundesgewalt um so weniger aus den Augen setzen,als die durch

die Bundesgesetzgebnnggeschaffenegrößere Bewegungsfreiheit der

Bevölkerungin der Gleichartigkeitder politischenund wirthschast-

lichenInstitutionen ihre nothwendigeErgänzung zu suchen hat.

Endlich ist nicht außer Acht zu lassen, daß durch die factifchbe-

stehendeMecklenburgischeLandesverfassungeiner politischenPartei,

welche dem Bunde und seinen Schöpfungen feindlichgegenüber-

steht und nur darauf sinnt, die Bundesgesetzgebungzu Paralysiren
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und wo möglichden Bund selbst wieder zu vernichten, ein aus¬

schließlicherEinfluß und eine nicht auf die Grenzen Mecklenburgs

in ihren verderblichenAeußerungen sichbeschränkendeMacht ge-

sichertwird. Die Männer dieser Partei tragen ihren Haß gegen

den NorddeutschenBund und ihre Sympathien mit dessenFeinden

zwar meistens still verborgen in ihrem Herzen und nur wenige

haben ihren GesinnungenoffenenAusdruckzu geben gewagt; aber

siewarten auf ihre Zeit und bedrohenunterdessenmit der politischen

Macht, welchesiemit ihren Privilegiensichzu erhallenbestrebtsind,

so lange sie dieseMacht besitzen,die Ruhe, die Sicherheit und den

Frieden des NorodeutschenBundes und des ganzen deutschen

Vaterlandes. Es ist daher auch aus diesemGrunde die höchste

Zeit, daß der Fortdauer der patrimonialständischenVerfassung

Mecklenburgsein Ziel gesetztwerde.



Anhang.

i.

Petition an denUeichstag.

1867.

Hoher Reichstag!

Bei aller Freude, mit welcherdie Mecklenburgerihre Ein-

fügung in den lebendigenOrganismus eines großen nationalen

Staatskörpers begrüßt haben, können sie dochnur mit lebhafter

Besorgniß der nächsten Rückwirkungder neuen Verhältnisseauf

ihre heimischenZustände entgegensehen.

Denn den erhöhten Anforderungen, welchedas neue Staats-
Wesenan seineAngehörigenstellenmuß, steht bei uns unter den
gegenwärtigen VerhältnissenkeineentsprechendeLeistungsfähigkeit
derselben,selbstnicht eine genügendeEntwicklungsfähigkeitgegen-
über.

Die Geschlossenheitdes ländlichenGroßgrundbesitzersin Rit-
terfchaft und Domanium, als wesentlicheGrundlage der stäubt-
schenVerfassung, verhindert die Entwicklungeines unabhängigen
in GemeindengeordnetenMittelstandes auf demLandeund hemmt
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dadurch auch das Gedeihender Städte. Einer kleinenZahl wohl-

habender Rittergutsbesitzer, bevorzugt durch niedrige Besteuerung,

geschütztdurch das mit dem Besitzihnen zustehendeGesetzgebungs-

recht und das ständischeVeto in Fragen ihrer Vorrechte,stehtdie

Masse des Landvolkes besitzlos und ohne politischeRechte,—

stehendie Städte benacktheiligtin der Vertheilung der Steuern,

polh'sch nur durch ihre größtentheils von der Regierung eingesetz-

ten und abhängigen Bürgermeister vertreten, — stehen die Be¬

wohner des Domanium poWfch und wirtschaftlich gebunden,—

steht endlich die Regierung selbst in den wichtigstenAngelegen-

heilen machtlos gegenüber.

Die Bundeseinrichtungenlassen dieseZustände unberührt. Es

kann aber den Bundesbehörden,den gesetzgebende»,wie denregier-

enden nicht gleichgültig sein, daß ein Theil des Bundesgebietes

durch veraltete, jede gedeihlicheStaatsverwaltung unmöglich

machendeEinrichtungen zu Gunsten einzelner Privilegien poli¬

tischund wirtschaftlich niedergedrücktgehalten wird.

Diese Uebelständedurch eine Reform der Landesverfassungvon

Innen heraus zu bessern,ist keineAussichtvorhanden. Denn seit

der Großherzogvon Mecklenburg-Schweringenöthigt wurde, das

auf vollkommengesetzmäßigemWege, unter Zustimmungder alten

Stände gegründete,von ihm selbst mit Abgeordnetendes Volkes

vereinbarte,rechtsmäßigverkündeteund in Kraft gesetzteconstitu-

tionelle Staatsgrundgesetzim Jahre 1850 wieder aufzuheben,ist

trotz der wiederholtoffen zu Tage getretenenWünschedes Landes

in dieser Richtung Nichts geschehen. Und doch haben seit langer

Zeit Fürst und Regierung die hier obwaltendenMißstände aner-

kanut. In einer GroßherzoglichenErklärung vom23. März 1848

heißt es:
„In nnserm engeren Vaterlande wäre eine Resorin der

Landes-Vertretung,auchabgesehenvon den Welt-Ereignissen

der neuestenZeit, unvermeidlichgewesen. Sie ist jetzt das
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dringendsteErforderniß. Es liegt die Nothwendigkeitvor,

daß Mecklenburgin die Reihe der constitutioiiellenStaaten

eintrete u. s. w."

Bei Publicatiou des Freienwalder Schiedsspruches,durch den die

Verfassungvom 10. October 1849 beseitigtwurde, verhieß ferner

eine GroßherzoglicheVerordnung vom 14. September 1850:

„Wir werden ungesäumt die erforderlichenEinleitungen

treffen, damit das Werk der Reform der ständischenVer-

tretung und der Landesverfassung wieder

aufgenommenwerde," —

Endlich heißt es in dem Landtagsschreibenvom 15. Februar 1851,

nach Anerkennungder Mängel der alten Verfassung„welcheim

Laufe der Zeit die Fortschritte zum Bessern mehr oder weniger

gehemmthaben;"
„Vor Allem bedarf die Landesvertretungeiner wesentlichen

Veränderung, und diese wird eineReihe andererAenderun-

gen der bestehendenLandesverfassungzur Folge haben."

Allen Resormbestrebungensteht die entschiedeneWeigerung des

Standes der Ritterschaft gegenüber, welcher grundsätzlichfesthält

an seinenPrivilegien und bei einer Verhandlung mit der Landes-

regierung durch seine Deputirten bei dem commissarisch-deputeti-

schenVerhandlungen im Jahre 1851 erklärt hat, „daß bei einer
Reform nicht das Bestehendeumgestürzt, sondern befestigtwerden
müsse."— Die Wünscheder überwiegendenMehrzahl der Bevöl¬
kerung,welchein den Reichstagwahlenwiederholteinen unzweideu-
tigen Ausdruckgefundenhaben, könnenin Mecklenburgsich nicht
Gehör, noch Geltung verschaffen,weil sie keinepolitischeVertre-
tung haben, und weil politischeKundgebungenin der Presse, in
Vereinen und Versammlungendurch die mecklenburgischeGesetzge-
bung unmöglichgemachtsind.

Indem wir statt näherer Darlegung auf die Schriften der
ReichtagsabgeordnetenDr. Julius Wiggers:
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„Das Verfassungsrechtim GroßherzogthumMecklenburg-

Schwerin." Berlin, 1860.

und des Dr. Prosch:
„Die Stellung Mecklenburgs im NorddeutschenBunde."

Rostock,1867.
uns beziehen,bitten wir den hohen Reichstag:

seinegewichtigeFürsprachedafür eintreten lassen zu wollen,

daß Mecklenburgeine constitntiouelleLandesverfassungmit

frei gewählten Vertretern, deren Zustimmung bei jedem

Landesgesetzund bei der Feststellungdes Staatshaushaltes

erforderlichist, schleunigstwieder erhalte.

Des hohen Reichstags
gehorsamste

Rostock, 12. October 1867.



II.

Petition an Se. Kgl.KotjeitdenHroßherzogvon
Mecklenburg-Schwerin.

1868.

AllerdurchlauchtigsterGroßherzog

AllergnädigsterGroßherzogund Herr!

Bald sind zwei Jahrzehnte verflossen, seit Ew. Königliche

Hoheit, freilich unter den Eindrückendamaliger außerordentlicher

Zeit, dochaber ausdrücklichgestütztauf die unabhängigdavon aus

der Erfahrung gewonneneUeberzeugungvon der Unvermeidlichkeit

und dringenden Notwendigkeit des Schrittes, die Absichtkund

gaben, die mit den heutigen Vorstellungenvon einem geordneten

Staatswesen und mit den sichnachihmgestaltendenwirklichenVer-

Hältnissenund Bedürfnissendes Lebens längst in Widerstreitge-

rathene altlanvständischeVerfassungMecklenburgsin die constitnti-

onelleStaatsform über zu führen, und das Land dazu aufriefen,

AllerhöchstIhnen bei diesemWerkebeiständigzu sein.

Seitdem ist eine an getäuschtenHoffnungen reicheZeit ver-

rönnen, aus der Brust der großen Mehrzahl Ew. Königl. Hoheit

getreuerUnterthanen aber das Vertrauen nicht gewichen,daß doch
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einmal dieses fürstlicheWort seine volle und dauernde Erfüllung

finden werde.

Eine ungünstige Verkettung der Umstände, wodurch wider-

strebende Elemente vorherrschendenEinfluß wieder gewannen,

hat es mit sich gebracht, daß ein mühsam errungener, — wenn¬

gleichder Verbesserungbedürftiger und fähiger, dennochin seinen

wesentlichenGrundlagen den Anforderungen der Gegenwart ent-

sprechender— Ausbau des Staatswesens, nicht ohne schwereVer-

letzungdes RechtsbewußtseinsVieler, die in treuer HingebungEw.

Königl. Hoheit Aufrufe gefolgt waren, wieder zerstört und das

Land von diesem Ziele, das man schon erreichtwähnte, weiter

denn zuvor zurückgebrachtwurde. Die politischeAbspannung,die

einer fieberhaft erregtenZeit folgte, hat es möglichgemacht, daß

mit denAusschreitungenderselbenauchihre berechtigtenSchöpfungen

als die Frucht revolutionairenGebahrens verschrieenwurden und

mittelalterlicheInstitutionen, über welchedie lebendigeWeltan-

schauunglängst den Stab gebrochenhatte, sichnochmals mit dem

Scheine der Lebenswürdigkeitzu umgebenvermochten. So sollte

es kommen,daß, während die politischenZuständein allen übrigen

Ländern deutscherZunge sichnachund nachin dieFormenbildeten,

die in den heutigen Begriffen von Staat und Staatsgewalt, von

Volk und Volksvertretung ihre Rechtfertigung finden, während

unter ihrem Schutze das gesellschaftlicheund wirtschaftlicheLeben

überall sichnach den Principien frei zu entfaltenvermochte,worauf

in unfern Tagen civilisirte Völker ihren Wohlstand bauen, in

Mecklenburgdie Verfassungsfrageihrer Lösungum keinenSchritt

näher gebrachtwurde. Hier bliebenReformen, die von Ew. Königl.

Hoheit Allerhöchstselbst als dringlich anerkannt waren, bis auf

den heutigen Tag nur fromme Wünsche, sittlich berechtigteAn-

sprüche an das Leben in weitem Umfange unbefriedigt, große

sociale Uebel aber, die sich mit Notwendigkeit daraus erzeugen

mußten, im ungestörtenWachsthum.
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Wir verkennenes nicht, daß Ew. Königl. Hoheit, trotz dieser

Ungunst der Verhältnisse, in Ihrer landesväterlichenFürsorge an

mancheZweige der öffentlichenVerwaltung die besserndeHand zu

legen bemüht waren. Insofern wir aber die wahre und letzteUr-

fache jener Uebel darin erkennen, daß die das heutige Lebenim

Staate und Volke beherrschendenIdeen mit den Grundlagen der

patrimonialständifchenVerfassungin Zwiespalt liegen und durch

die erstarrten Formen der letzterenStaats- und Volkslebenge-

hindert sind, sichin der Richtung der Zeit frei zu entwickeln,

vermögen wir das Mittel zur Abstellungdes Uebels auch nur in

einer jenen Jveen entsprechendenReform der Verfassungselbstzu

erkennen. Eine Staatsordnung, die den heutigenAnforderungen

entspricht,läßt sich,wie dies im Jahre 1848 auchvon den Ständen

als richtig anerkannt wurde, auf patrimonialstaatlicherBasis nicht

bauen und kann daher nicht existentwerden, ohne diese zu zer-

stören.
Es sind nicht Theorien, sondern Bedürfnisse des practischen

Lebens, die uns bei dieser Ansichtleiten. Die Staatszweckesind

ihrer Natur nach nnr in unvollkommenemGrade erreichbar, wo

es, wie nochheute in Mecklenburg,an der staatlichenEinheit fehlt,

die öffentlicheGewalt getheilt ist und als ein Privatrecht, wodurch

der Eine sichüber denAndernerhebt, erworbenund besessenwerden

kann. Die Einzelnen können sichin ihrer Stellung zum Staate

heute nicht mehr, wie in den finsterenZeiten des Mittelalters, be-

friedigt fühlen, so lange sie sichnicht in staatsbürgerlicherEigen-

schaft zur Gemeinschaftverbunden und durch geordneteOrgane,

der Staatsgewalt gegenüber, vertreten sehen, sondern politische

Rechte und Freiheiten das Vorrecht privilegirter Elassensind, mit

dem privatrechtlichenGrundbesitzeHerrschaftsrechte, obrigkeitliche

Gewalt und Repräsentation verbundenbleiben. Das aber ist eben

das Fundament unserer altständischenVerfassung. Eine rationelle

Staatswirthschaft, ländliches Gemeindewesen,Selbstverwaltungin
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Kreisenund Gemeinden, diesewesentlichenGrundlagen nationalen
Wohlstandesund freiheitlichenVolkslebens,sindgrundsätzlichdurch
sie ausgeschlossen.Alle Reformen auf politischemund wirthschast-
licheniGebiete, wie wohlgemeintund wie mühsam errungen sie
auch waren, mußten eine Halbheit bleiben und konntenden An-
sprächender Wissenschaftund des Lebensnicht geniigen,so lange
ihnen nicht das auS dem Staatsgcdanken sich ergebendedurch-
stehendePrincip des Gemeinwohles zum Grunde gelegt werden
konnte,sondernRücksichtenauf gesonderteLandestheile,auf Partei-
Interessenund privilegirieStellungen dabei leitendwaren, solange
für die Rechte und Pflichten aller Staatsangehörigen nicht das
gleicheMaaß angelegt werden konnte, so lange die Elemente aller
Volkswirtschaft znm Bortheil der politischberechtigtenClassenge-
bunden blieben. Das in der Cultur unsers Zeitalters vollberechtigte
Streben nach der persönlichenFreiheit, welchedas Staatsbürger-
thum gewährt, nach Freiheit der Arbeit, des Eigenthums und des
Verkehrs, die eine natürlicheBedingung ihrer Verwerthung in der
Gesellschaftist, blieb in dem patrimonialstaatlichenRahmen auf
ein unerreichbaresZiel gerichtet.

Darum ist unser Hoffen und Sehnen unverwandt anf den
Eintritt solcherZeitumstände gerichtetgeblieben, die Ew. Königl.
Hoheit für geeignet halten würden zur Verwirklichungeiner Ver-
faffungsreformim constitutionellenGeiste, da nach unserer, auf
den Vorgang der civilisirtenWelt gestützten, Ueberzeugnngnur
diese, trotz der auch ihr anklebendenUnVollkommenheiten,wie vor
20 Jahren, so auch nochheute sichals das Mittel darstellt, um
wohlbegründetenAnsprüchen an die Staatsordnung, die bisher
nicht befriedigtwerdenkonnten,gerechtzu werdenund Mecklenburg
auf die Stnfe des Wohlstandeszu erheben,wozu es die natürlichen
Elemente in sichschließt.

Darum haben wir die großen politischenEreignisse,welchesich
im Jahre 1866 in Deutschlandvollzogenund woran Ew. Königl.
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Hoheit persönlichrühmlichenAntheil nahmen, mit doppelterFreude

begrüßt, indem wir durch sie nicht nur Mißstände, die nur zu

lange zur Entzweiungdes deutschenVolkes und zur Zersplitterung

seiner nationalen Kräfte gedient hatten, hinweggeräumt, sondern

auch die Begründung eines solchenöffentlichenRechtszustandesin

Deutschland in Aussicht gestellt sahen, der schonvermögeseiner

Garantien für einheitlicheGestaltung und freiheitlich?Entwickelung

des Gefammt-Vaterl^ndes auch die einzelnenTheile desselbenan

die gleicheOrdnung fesselte imd somit auch für unser engeres

Vaterland die Notwendigkeit herbeiführte, mit der altständischen

Grundlage seiner Verfassungzu brechen.

Die Verfassungdes NorddeutschenBundes entsprichtin dieser

Beziehungunfern Erwartungen. Sie trägt wesentlichden Character

eines modernenStaatswesens nnd ist ans constitutionellemGrunde

gebauet. Sie beruhet auf dem Princip staatlicherEinheit und

Oeffentlichkeit. Indem sie die vollziehendeGewalt ausschließlich

den Regierungsorganen vorbehält, bindet sie gleichwohldiesean

das Gesetz und anerkennt sie gleichwohlein freies Staatsbürger-

thum, vermögedessenalle Staatsangehörigen, dem Gesetzeunter-

than, dochauch mit bestimmten, aus dem Wesen der staatlichen

Gemeinschafthergeleiteten, Rechtenund Freiheiten, nnd mit dem

Organe bedachtsind, das sie zur Wahrung dieser ihrer Gerecht-

same und zu entsprechenderTheilnahme an der Leitung der öffent-

liehen Angelegenheitenbefähigt. Indem sie in Deutschlandden

Verfassungsstaat herstellt, mit welchemdie patrimonialstaatliche

Institution in schneidendemWiderspruchesteht, indem sie für

Gesetzgebungund Verwaltung Organe und Einrichtungenbedingt,

die sichmit deminnerstenWesender letzternnicht vertragen, indem

sie die Ordnung der Verhältnisse auf den verschiedenenGebieten

des öffentlichenLebens in Bahnen weiset, worauf ihr die ältere

Staatsform nichtzu folgen vermag, konntees nns nichtzweifelhaft

sein, daß durch sie, die höhere Norm, welcherim Bereicheihrer
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WirksamkeitwidersprechendeZustände zu weichenhaben, auch die
Fortdauer der alten Mecklenburg'schenVerfassungausgeschlossen,
die Umgestaltungderselbennach denGrnndprincipiender Bundes-
Verfassungzur rechtlichenund tatsächlichen Notwendigkeit ge¬
worden war.

In dieser unserer Ueberzeugungkonnteauch der Umstand, daß
nach der Bundesverfassung in allen den Zweigen des Staats-
Wesens,worauf die Competeuzder Bundesgewaltnicht ausdrücklich
erstrecktwurde, die Selbstständigkeitder einzelnenBundesländer
erhalten blieb und daß der Bundesgewalt eine Competenz zur
Ordnung der iiinern Versassungszuständeder letztern nur nach
Maaßgabe des Artikels76 der Bundesverfassungbeigelegtist, uns
in keinerWeise wankendmachen.Denn abgesehendavon, daß die
Bundesverfassungder Bundesgewalt die Befugniß zuspricht,unter
den für VerfassungsänderungenvorgeschriebenenBedingungenihre
Competenzzu erweitern, würde es sichin dem vorliegendenFalle
nicht sowohl um einen Eingriff der Bundesgewalt in das innere
VerfassungsrechteinesBundeslandes handeln, als vielmehrum die
Geltendmachungder Autorität der Bundesorgane dahin, daß dem
Mangel der ersten Ersordernissejedes geordnetenStaatswesens
Abhülfe gescheheund die Existenzeines Versassungsrechtes, wie
die Bundesverfassunges bedingt, in Mecklenburgmöglichgemacht
werde. Es handelt sichnichtum Abänderungenin einer specisischen
Staatsform, nicht um Schlichtung von DifferenzenzwischenRe-
gierungsgewaltund Volksvertretung, sondern um die Herstellung
einer Regierungsgewalt und Volksvertretung, die den Grundbe-
dingungendes durchdie Bundesverfassunggewährleistetendeutschen
Staats- und Volkslebensentsprechen. Uns will es scheinen,daß
Recht und Beruf der Bundesgewalt,dahin zu wirken,schondurch
die bloße Thatsacheihrer Existenzbezeugt sind. Mögen aus der
Bundesverfassungnachder einenSeite hin dieBundesorgane,nach
der andern dieOrgane der einzelnenBundesländer als die Träger
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der Staatsgewalt hervortreten, es soll darum nicht weniger im

NorddeutschenBunde über alle Verhältnissever Volksgemeinschaft

dochnur eine einheitlichehöchsteGewalt gebieten und diese soll

eine öffentlichesein. Mögen auch die öffentlichenRechte und

Pflichten der Bundesaugehörigeusichtheils nach den Beziehungen

zur Gesamiutheit des Bundes, theils nachden territorialen Grenzen

der Bundesgliederbestimmen, es kann dochim Bunde, wie nur

ei« Volk, so auch nur ein Staatsbürgerthum geben. Wäre es

anders, so wäre die Verfassungdes NorddeutschenBundes keine

Verfassung,das deutscheVolk wäre durch sie nichtaus seiner po-

litischenZerrissenheit erlöset und das deutscheJndigenat bliebe

einehohlePhrase. Diese hohe nationale und politischeBedeutung

trägt, nachunsererAuffassung,die Bundesinstitution in sichselber,

sie ist das Wesen und die Vorbedingungihrer Existenz.Es bedurfte

weder besondererBestimmungen der Bundesverfassung, um die

v Notwendigkeit zu betonen, daß im Umfange des Bundes das

Staatswesen allenthalbensich ihrem eigenenLebensprincipconsor-

mire, nochbedarf es einerErweiterung der Competenzder Bundes-

gewalt, um siezu befugen,in diesemPunkte die Harmonie zwischen

dem Gefammtkörperund seinen Gliedern herzustellen.Es liegt in

ihrer Stellung, darüber zu wachen,daß nicht nur allseitig die fest-

gestelltenLeistungenan die Bundeskassebeschafft, die Wehrkräfte

verfassungsmäßigorganisirt nnd die Bundesgesetzebuchstäblichbe-

folgt werden, sondern daß auch überall eine staatlicheOrdnung

walte, wie Bundesverfassungund Bundesgesetzesie als selbstver-

ständlichvoraussetzen, nicht aber Zustände fortbestehen, die ihre

Wirkungendurchkreuzenoder ihre Eonsequenzenzu bloßemSchein

herabwürdigen.
Unter den dem NorddeutschenBunde angehörendenStaaten

ist es auch nnr Mecklenburgallein, welchesvermögeseiner, allen

Umbildungender Zeit zum Trotz, in Wirksamkeiterhaltenen alt-

ständischenVerfassungsichin einer Lage befindet, die mit diesen
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Voraussetzungen schlechthin unvereinbar ist. Hier fehlt es an

Staatseinheit, da das Land in Theile zerfällt mit gesonderten po¬

litischen Rechten und gesonderten Wirtschaftssystemen ; hier fehlt

es an der Einheit und dem ausschließlichöffentlichenCharakter der

Staatsgewalt, da Stände und ständische Corporationen sich im

PrivatrechtlichenMitbesitze von Herrschaftsrechten und obrigkeitlicher

Gewalt befinden; hier fehlt es an einem Staatsbürgerthum, da

politische Rechte und Freiheiten das ausschließliche Privilegium

gewisser Classen sind und überhaupt nicht persönlich, sondern nur

als Ausfluß obrigkeitlicher Stellung besessenwerden. Und daß es

an allem diesen fehlt, daß also ein politischer Zustand, wie die

Bundesverfassung ihn zweifellos voraussetzt, ebensozweifellos nicht

vorhanden ist, dabei interessiren nicht allein wir, die wir in Mecklen-

bürg unsere Heimath haben, dabei interessiren auch alle Bundes-

angehörigen, die sich in Mecklenburg niederlassen oder mit dem

Lande in Verkehr stehen, dabei interessirt mithin auch der Bund

in seiner Gesammtheit.

Durfte schon aus diesen allgemeinen Gründen die altland«

ständische'Verfassung als durch die Verfassung des Norddeutschen

Bundes hinfällig geworden und eine Umgestaltung derselben nach

den Grnndprincipien der letzteren als eine in der Stellung des

Landes zum Bunde begründete, rechtlicheNotwendigkeit betrachtet

werden, so führen die Consequeuzeu positiver Bestimmungen der

Bundesverfassung zu demselben Resultate. Das gesammte Mili-

tairwesen, sehr erhebliche Theile des öffentlichenAbgabewesensund

andere Zweige des Staatswesens sind, in Ansehung der Gxsetz-

gebung und Verwaltung, aus dem Rahmen gerissen, in dem sie

in Mecklenburg sich geschichtlichentwickelten. Sie sind in subjec-

tiver und objectiver Hinsicht an völlig neue Ordnungen gebunden,

die bezüglichenRechte und Pflichten sind nach Grundsätzen geregelt,

welche mit denen nichts gemein haben, worauf die zwischenFürst

und Ständen aufgerichteten Verträge beruhen, die den Kern der
4
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landständischen Verfassung bilden. Vergleichen wir den Landes-

vergleich von 1755, der doch noch heute das Fundament der letz-

teren bildet, mit der Bundesverfassung, so ermessen wir nicht, wie

beide neben einander rechtlich zu bestehen vermögen. Die Grnnd-

regel, wonach die Landesherrschaft die ordentlichen Staatslasten

principaliter aus ihrem privativen Vermögen zu bestreiten und dazu

nur die mit den Ständen aversionell und für alle Zeiten fest ver-

einbarten Hülfsbeiträge in Anspruch zu nehmen hat, hat rücksicht-

lich des größten Theils des öffentlichen Aufwandes dem Budget-

shstem weichen müssen und ist schon darum als eine rechtliche

Antiquität zu betrachten. Zu allen Leistungen an und für den

Bund, mögen sie in Geldleistungen oder persönlichen Diensten be-

stehen, sind nicht Landesfürst und Stände, sondern ist Mecklenburg

als Staat, in dem Sinne, wie die Bundesverfassung diesen ver-

steht, verpflichtet und sind dieselben, nach ausdrücklicher Vorschrift

der Bundesverfassung, nicht nach jenem altständischen System,

sondern von allen Landesangehörigen gleichmäßig, ohne Bevor-

zugung oder Prägravationen einzelner Classen, zn übertragen. Die

Einverleibung Mecklenburgs in den deutschen Zollvereik und die

damit verbundene Einführung einer Reihe indirecter Steuern be-

ruhen auf der Bundesverfassung, nicht auf ständischenBeschlüssen;

Ständen steht darauf keinerleiEinwirkung, keinerleiVerfügung über

die daraus erzielten Einnahmen zu. Vielmehr gehören letzteredem

Bunde an; die bezügliche Gesetzgebung und obere Direction der

Verwaltung stehen den Bundesorganen, die Ausführung und Boll-

ziehung aber der Regierung als ihre Prärogative zu, so daß nicht

zu erkennen ist, auf welchem rechtlichen Grunde Ritter- und Land-

schaft irgend eine Betheiligung hieran ZwecksWahrung ihrer stän-

dischenSonderinteressen in Anspruch zu nehmen vermögen. Aehnlich

verhält es sich mit den, in Ermangelung von directen Bundes-

steuern, zur Bundeskasse zu leistenden Matricularbeiträgen, die

weder Gegenstand ständischer Bewilligung, noch nach den völlig
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veränderten Verhältnissen als ein Analogon vormaliger Reichs-

steuern zu behandeln sind, sowie mit der in andern Zweigen des

Staatswesens der Bundesgewalt zugewiesenen Gesetzgebung. In

allen diesen Angelegenheiten hat die repräsentative Eigenschaft der

grundherrlichen und ständischen Obrigkeiten durch die Errichtung

des Norddeutschen Bundes ihre innere Begründung und Berechti-

gung verloren nnd setzt die Bundesverfassung in den Einzelstaaten

einerseits von ständischer Mitwirkung unabhängige Verwaltungs¬

organe, andererseits, soweit Gesetzgebung und Besteuerung nicht

vom Bunde ausgehen, eine Volksvertretung voraus, die beide mit

der landständischen Versassung nicht zu vereinigen sind.

Konnte es nach allen diesen in unsern Augen keinem Zweifel

unterliegen, daß durch die Verfassung des Norddeutschen Bundes

die der landständischen Verfassung zum Grunde liegenden Verträge

in ihren wesentlichstenTheilen gegenstandslos, rechtlich und that-

sächlich hinfällig wurden, daß folgeweise dies alte Verfassungswerk

in seiner Grundlage vernichtet dastand nnd auf der gleichenBasis

die Errichtung eines neuen, den veränderten Verhältnissen und

Voraussetzungen der Bundesverfassung entsprechendenVersassungs-

Werks ein Ding der Unmöglichkeit war, so haben wir der Erwar-

tung Raum geben zu dürfen geglaubt, daß Ew. Königl. Hoheit

diese durch die Gewalt bec Umstände herbeigeführte Sachlage nicht

unbenutzt lassen würden, um, in Anerkennung der bundesversassnngs-

mäßigen Notwendigkeit, die für die zu ihrer Befriedigung dienen-

den Entschließungen sreie Bahn gewährte, die längst verheißene

nnd vom Lande längst ersehnte Einführung der constitntionellen

Staatsform zur That zu erheben. Wir haben dies umsomehr ge-

hofft, als das Gewicht der Gründe, worauf die Notwendigkeit

dieses Schrittes beruht, so schwer wiegt und so anschaulich her-

vortritt, daß, nach unserm Dafürhalten, selbst auch nur eine an

die Stände gerichtete landesherrliche Aufforderung zur eingehenden

Erwägung derselben nicht erfolglos hätte verhallen können. Die

i*
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durch den Umschwung der Verhältnisse gewonnene neue Rechts-

basis hob über alle entgegenstehende Bedenken hinweg und war,

sobald Ew. Königl. Hoheit in Gemäßheit derselben die Verfassungs-

zustände des Landes zu ordnen beschlossen,nicht zu erwarten, daß

Ritter- und Landschaft auch nur den Versuch machen würden, sich

diesen rechtlichen Folgen zu entziehen.

Im Hinblick ans Alles, was bei und seit Publikation der

Bundesverfassung in Mecklenburg geschah, im Hinblick zumal auf

die Propositionen, Verhandlungen und Beschlüsse des jüngsten

Landtags beklagen wir es jetzt zwar tils, uns in dieser Erwartung

getäuscht zu haben; wie aber aus diesen Vorgängen thatsächliche

Gründe, wodurch die Momente, die wir zur Begründung unserer

Ansicht hervorhoben, entkräftet wären, nicht erhellen, so konnte

dadurch noch viel weniger in der rechtlichen Lage der Sache etwas

geändert werden.

Die Landtagsverhandlungen sind es, welche den Entschluß zu

der gegenwärtigen Petition in uns zur Reife brachten, da nach

ihnen kein Zweifel mehr darüber bestehen kann, daß es wirklich

die Absicht ist, inmitten der neuen Ordnung der Dinge, trotz aller

Jncongruenz die alten Verfassungsformen mit ihrer ständischen

Gliederung, ihrer patrimonalen Grundlage und den sich daraus

ergebenden Sonderstellungen im Bestände zu erhalten. Während

sie von der Unausreichlichkeit und Unanwendbarkeit der Vertrags-

mäßigen Bestimmungen für die Beurtheilung und Behandlung der

sich aus. den Verhältnissen des Landes zum Bunde ergebenden

neuen Bedürfnisse in eklatanter Weise Zengniß geben, zeugen sie

gleichwohl von dem Bestreben der Stände, sich in ihren alten

Stellungen zu behaupten und von dem Vorurtheile, daß es hiezu

und für die Bewährung der alten Verfassung unter den neuen

Verhältnissen weiter nichts bedürfe, als daß für die auf Mecklen-

bürg entfallenden Geldleistungen in irgend einer Weise gesorgt

werde.
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Ist es uns gestattet auf Einzelheiten einzugehen, so hat die

kühle Aufnahme, welche die in Veranlassung des Bnndes-Frei-

zügigkeitsgesetzesvon Ew. Königl. Hoheit proponirten Maßregeln,

wie beschränkt sie in Beihalt der Tendenz des Gesetzes auch nur

waren, im Schöße der Ständeversammlung finoen sollte, uns nicht

überraschen können, da, so lange die Verhältnisse im Uebrigen

bleiben, wie sie sind und die bestehendeVerfassung sie bedingt, den

Ständen das natürliche Bestreben eingegebenist, jene Tendenz nicht

zu befördern, sondern zu bekämpfen. — Bedurfte es noch eines

weiteren Beweises für das practifche Bedürfniß staatlicher Einheit,

so ward dieser gegeben durch das Verhalten der Ritterschaft gegen-

über den regiminelleu Vorschlägen zur Verbesserung des Schul-

Wesens, die unter den veränderten politischen Verhältnissen eine

erhöhet? Bedeutung gewinnen. — Wenn eine günstige Lage der

landesherrlichen Eassen es zuließ, daß Ew. Königl. Hoheit zu den

vermehrten Staatslasten im laufenden Verwaltungsjahre erhöhete

Steuerhülfen nur in mäßigem Umfange in Anspruch nehmen, so

blicken wir darum nicht weniger besorgt in die Zukunft. Es erfüllt

uns namentlich mit Beforgniß, daß die Frage, in welcher Weise

und in welchem Verhältnisse das landesherrliche Domanial-Ver-

mögen zu den Staatslasten, die unfehlbar mit der EntWickelung

der Bundesverfassung einer weiteren Steigerung entgegengehen,

dauernd mitwirkend sein wird, unerörtert und unentschieden blieb,

und dies umsomehr, als die Versicherung, daß das vermehrte Geld-

bedürfniß wahrscheinlich schon durch die mit dem Eintritt in den

Zollverein zu gewinnenden höheren Einnahmen seine Deckung

finden werde, in Beihalt der vorgeführten Zahlenverhältnisse, auf

die Absicht schließen läßt, neben der enorm gesteigerten Steuerlast,

welche der höhere Zollvereins-Taris und die mit jenem Zeitpunkte

eintretenden Verbrauchssteuern von nothwendigen Lebensbedürfnissen

mit sich bringen, die bestehende, allerdings mit der ständischenVer-

sassung enge verwebte Steuergesetzgebung in ihrer Verworrenheit
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und mit ihren fundamentalen Mängeln fortdauern zu lassen. Wie

begreiflich wir es auch finden, daß das Verlangen nach einer ratio-

nellen Ordnung des Steuerwesens, nach einer einheitlichen, den

heutigen Anforderungen der Staatswirthschaft entsprechenden und

das ganze Land gleichmäßig ergreisenden Steuergesetzgebung vom

Standpunkte der altständischen Verfassung aus keine Berücksichti-

gung nnd kein Gehör finden konnte, so müssen wir die Zurück-

Weisung desselben doch nmsomehr beklagen, als die Prüfung der

zu solchem Ziele führenden Mittel und Wege es nur in's klarste

Licht hätte stellen können, daß es die Verfassung selber ist, die

jener Forderung der Gerechtigkeit und Politik entgegen stehet.

Wir halten jedoch dieses Verlangen darum nicht weniger in

der Bundesverfassung rechtlich begründet und den Beweis der Ver-

träglichkeit derselben mit der patrimonialstaatlichen Finanzordnung

dadurch nicht geführt, daß die Ansprüche der Bnndeskasse nicht

etwa in dem durch diese Ordnung vorgezeichneten Wege, sondern

je nach Convenienz zu einem Theile aus landesherrlichen Mitteln,

zum andern durch sogenannte ständische Voluntarien und durch

Steuern aufgebracht werden, die dem Wesen der ständischen Ver-

faffung und den Verträgen, worauf sie ruhet, fremd sind und ihnen

fremd bleiben müssen, weil sie zu weit überwiegendem Theile auf

den Schultern derer lasten, die durch die Stände überall nicht re-

präsentirt sind. Wie wir zu solchen Transactionen Ritter- und

Landschaft weder durch Geschichte und Vertrag legitimirt, noch in

Beihalt der Bundesverfassung berechtigt erachten, so können wir

uns auch von der Ansicht nicht lossagen, daß die Aufgabe, welche

dem Lande durch die letztere überkam, eine höhere ist; wir glauben,

daß durch den einheitlichen Charakter, welchen sie im deutschen

Staats- und Volksleben hergestellt wissen will, die Scheidewand

gefallen ist, die das Ständewesen in dem Genüsse politischer Rechte

aufrichtete; wir glauben, daß dnrch sie alle Mecklenburger unter-

schiedslos zum Vollgenusse staatsbürgerlicher Rechte berufen sind;
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wir glauben, daß, wie Mecklenburgseiner Stellung im Norddeut-

schen Bunde nur in den Formen des constitutionellenStaats

gerechtzu werden vermag, jene Aufgabeauch in Rücksichtauf die

innern Verhältnissedes Landes nur durch den Uebergangzur con-

stitutionellen Staatsform zu erfüllen ist. Die Grnndlage der

MecklenburgischenVerfassung,die politischeDreitheilungdes Landes

und das patrimonialständischeRepräsentativstem mit ihren Con-

sequeuzennach der einenSeite hin conservirenzu wollen,nachdem

das Land nach der andern Seite hin integrirender Theil eines

constitutionellenStaatswesens gewordenist, scheintuns einProblem

zu sein, dessenLösungniemals gelingen und auch nur zu unheil-

vollen Folgen versuchtwerdenkann.

Die Gründe des Rechtes und der Politik, die für dieseunsere

Ansichtstreiten, sind so stark, daß der schließlicheErfolg uns nicht

zweifelhaftfein kann. WelcheVerbilvuugen solcheEinrichtungen,

deren innere Bedeutung sichlängst an der umbildendenKraft der

Zeit zerrieb und die in den Vorstellungender gebildetenWelt keine

Berechtigungmehr haben, auch noch weiterannehmenmöchten,um

noch länger neu entstandenenBedürfnissenundZweckenzu dienen,

denen sie ihrer Natur nach nicht gewachsensind, sie werdenweder

.den Strom des Lebens bewältigen, noch den natürlichenFolgen

der NeugestaltungDeutschlands dauernd Widerstand leisten. Aber

es ist uns nicht gleichgültig,wann der Schritt gescheheund es

liegt uns am Herzen, daß es die vorschauendeFürsorge unsers

Fürsten sei, die das Nothwendigein Zeiten wirke, nicht aber erst

dann die Hand an's Werk gelegt werde, wenn äußereMachtgebote

oder die mit der Fortdauer des Zwiespalts der Verhältnisse

wachsendeninneren Nothstände dazu zwingen. Wir empfinden

daher das Bedürsniß, unfern Besorgnissenund Wünschen ohne

Rückhaltvor Ew. Königl. Hoheit Thron Ausdruckzu geben.

Wir Alle, die wir diesePetition unterzeichnethaben, bekennen

uns zu der Ueberzeuguug,daß der fernere Fortbestand der land¬
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ständischenVerfassungweder mit der Verfassungdes Norddeutschen

Bundes noch mit den gerechtenAnsprüchenund wahrenInteressen

des Landes zu vereinigenist; wir Alle erkennendie Umgestaltung

derselbenuach dem der Bundesverfassung zum Grunde liegenden

constitutionellenSysteme als eine rechtlicheNothwendigkeitund

als ein dringendes Gebot der Zeit, zu dessenBefriedigung wir

den Beruf, das Recht unv die Macht in Ew. Königl. Hand ge-

legt sehen; wir Alle sprechen,in dem gleichenVertrauen auf die

hohe Weisheit und den landesväterlichenSinn die über die Ge-

schickedes Landes wachen und walten, die allernnterthänigste

Bitte aus:
Daß Ew. Königl.Hoheit geruhen wollen, die Einführung

der constitutionellenStaatssorm zu beschließenund diese

hohe EntschließungbaldthunlichstIhrem getreuen Lande

kund zu geben,
die wir in der größten Ehrfurcht beharren, als

Ew. KöniglichenHoheit

Supplicatum,
allerunterthänigsttreugehorsamste

im Februar 1868.



III.

Petition an denKeichstag.

1869.

An den Reichstagdes NorddeutschenBundes.

Die in der weit überwiegendenMehrheit der Mecklenburgischen

BevölkerunglebendeUeberzeugung,daß das Land einer Lossagung

von der landständischenVerfassung und der Aneigung der con-

stitutionellenStaatsform bedarf, um seine Aufgabenzu erfüllen,

hat, seit der Begründung des NorddeutschenBundes, durch welche

zugleichdie Dringlichkeit einer Verfassungsänderungverstärkt und

die Aussichtauf einen Erfolg der hierauf gerichtetenBestrebungen

eröffnetwurde, schonzweimal einen gemeinsamenöffentlichenAus-

druckgefunden.
Das erste Mal in einer, mit nahezu 4000 Unterschriftenver-

sehenenPetition an den Reichstag,welchedahin ging, „daß Mecklen-

bürg eineconstitutionelleLandesverfassungmit frei gewähltenVer-

tretern schleunigstwieder erhalte". Der Reichstag, welcher am
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23. October 1867 über diesePetition verhandelte, vermochtesich

über einen positivenBeschlußin dieserAngelegenheitnicht zn eini-

gen und die Petition blieb daher unerledigt.

Ein zweiterSchritt in der Richtung auf das gleicheZiel war

eine Petition an den Großherzog: Derselbe wolle geruhen, „die

Einführung der constitutionellenStaatsform zu beschließenund

dieseEntschließungdemLande baldthnulichstkundzu geben". Diese

Petition, 5807 Unterschriftenzählend, wurde am 16. März 1868

abgesandt, ist jedochunbeantwortetgeblieben.

Die ErfolglosigkeitdieserSchritte hat uns aber um so weniger

bestimmenkönnen, auf eine weitere eigeneThätigkeit in unserer

Verfassungs-Angelegenheitzu verzichten,als einerseits der politische

Nothstand, in welchemwir uns unter der bestehendenLandesver-

faffung befinden, nicht nur unverändert fortdauert, sondern sich

fortwährend in demselbenMaße steigert,wie die Entwickelungder

Bundesverfassung und der Bundesgesetzgebungfortschreitet nnd

damit der Gegensatzsich verschärft,in welchemunsere Staatsein-

richtungen zu den Grundlagen des NorddeutschenBundes und

dem Wesen nnd Geist der Bundesverfassungstehen, andererseits

aber es an jeder Andeutung fehlt, daß die Notwendigkeit einer

Ausgleichungdieses Gegensatzesunserer Staatsregierung und den

bestehendenLandständenzur Erkenntnißgekommensei, wir vielmehr

wahrnehmenmüssen, daß beide Willens sind, uns in den längst

veralteten politischenFormen und dem verkümmertenstaatlichen

Dasein solangezu erhalten, als dies ihren vereinigtenAnstrengungen

nur irgend gelingen wird. Durch ihre Vorlagen auf den Land-

tagen von 1867 und 1868 und durchihr Schweigenüber die selbst

schon von einzelnen conservativen Stimmen anerkannte UnHalt-

barkeit der bestehendenLandesverfassunghat die Regierung be-

wiesen,daß siedem Gedankenan eineVerfassungsänderunggänzlich

fern steht. Nach ihrer Absicht sollen die nicht zu den politisch

Privilegirten gehörigenMecklenburger, obgleichsie wie die Ange¬
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hörigender anderenBundesstaatendas Wahlrechtfür den Reichstag

ausüben und dadurch bei der Bundesgesetzgebungund der Fest-

stellniigdes Bundeshaushalts mitwirken, dennochnach wie vor

von jeder activen Betheiligung an der Landes-Gesetzgebnngund

von der Mitwirkung bei der Bewilligung von Landessteuernaus-

geschlossensein. Eiue landständischeCorporation, deren Recht auf

den Namen einer Landesvertretungin längst vergangenenZustän-

den und Verhältnissenwurzelt, in Wirklichkeitaber erloschenist,

soll auch noch fernerhin dieseVertretung bilden. Ein Privilegium,

welchesdas Anhängsel eines ererbten oder erkauftenGutes oder

eines obrigkeitlichenAmtes ist, und welcheswenigstensin dieser

Ansschließlichkeitsichin keinemanderen Staate zu behauptenver-

mocht hat, soll in Mecklenburgals die alleinigeQuelle aller po-

litischenBerechtigungerhalten bleiben, und mit ihm das Fehlen

eines Staatshaushaltsetats, die Vermischungdes landesherrlichen

und des Staatsvermögens, das ans den öffentlichenEinnahmen

und Ausgaben ruhende Geheimniß und die Form des Aversnms

für die Entrichtung der Landessteuernan den Großherzog. Mit

diesenStänden, welcheschondurchihr bloßesDasein als politische

Eorporationen die Zusammenfassungdes Staatswesens zu einer

Einheit hindern und derenSteuerbewillignngsbefugnißnach altem

Recht nicht über den Kreis ihrer Hintersassen und ihrer Stadt-

gemeindenhinausreicht, versuchtdie Regierung jetzt sogar zn einem

das ganzeLand umfassendeneinheitlichenSteuersystemzu gelangen.

Bon den Ständen selbst ist begreiflichdie Anregung zu einerVer-

fassnngsresormnicht zu erwarten. Sie halten zähe an den über-

liefertenVorrechtenfest und möchten dieselbennur nocherweitern,

indem sie die bisher von ihrer Mitwirkung unabhängigeAusübung

des landesherrlichenBesteuerungsrechtsüber das Domanium in

ihren Eompetenzkreisziehen und dadurchihr Vertretungsrechtauch

auf die Domanialbevölkerungausdehnen wollen. Ihre Stellung

zur Bundesverfassungkann bei solcherRichtung anf die Erhaltung
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und Befestigungihrer Privilegien keine andere als eine feindliche

sein. Nur mit dem äußersten Widerstreben leihen sie der Aus¬

führungder BundesgesetzeihreMitwirkung,und vonhervorragenden
ständischenWürdenträgernwurdenochauf dem letztenLandtage die
Aeußeruug vernommen, ohne Widerspruch in der Landtagsver-

sammlung zu finden, daß die ganze Bnndesgesetzgebuugeiu Un-
glück für Mecklenburgsei, weil sie die bestehendenVerhältnisse

durchlöchere, und daß die Aufgabe der Stände daher nur darin
gefundenwerden könne, die Bundesgesetzeinnerhalb der Grenzen
Mecklenburgsso viel als möglichzu lähmen und unwirksam zu
machen.

Wollten wir bei dieser Sachlage schweigendabwarten, wie
lange es nochgelingenwird, den jetzigenVerfafsuugszustandgegen-

über den gerechtenAnsprüchender Bevölkerungund den dmch die

Macht der Thatsachenvon außen her ergehendenForderungenauf-

recht zu erhalten, so würden wir, wie wir glauben, damit eine

uns obliegendePflicht versäumen und der Meinung, daß die
MecklenburgischeBevölkerung nicht würdig und reif fei, gleich
allen übrigen Bevölkerungender Bundesstaaten an der Ordnung
ihrer Landesangelegenheitenmitzuwirken, auch unsererseits zu-
stimmen.

Indem wir daher in unserer Verfassungs-Angelegenheituns
von Neueman den hohenReichstagwenden, glauben wir nunmehr
vor Allem eineFrage zur Lösungbringen zu müssen,welchezwar
bei dem Versuche,für Mecklenburgden Eintritt in die Reihe der
constitutionellenStaaten zu erwirken in irgend einem Stadium
immer berührt werden mußte, bei dem jetzigenStande der Sache
aber von selbst in den Vordergrund tritt. Es ist die Frage
wegen der Rechtsgültigkeit des Freienwalder Schiedsspruches

vom 12. September 1850, von welchem die Großherzogliche
Staatsregiernng ihr Recht zur Wiederherstellungder sactischbe-
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stehendenLandesverfassungund zu deren fernerer Aufrechterhal-
tung ableitet.

Das Staatsgrundgesetz für Mecklenburg-Schwerin, welches
durchdiesenSchiedsspruchaufgehobenwurde, beruhete auf einer
Vereinbarung zwischendemGroßherzogeund der zu diesemZwecke
gesetzlichberufenenAbgeordnetenkammer.Nachdemder Großherzog
das vereinbarteStaatsgrundgesetzeigenhändigvollzogenund durch
Gelöbniß bekräftigthatte, wurde es, gleichzeitigmit dem Gesetz
wegen Aushebungder landständischenVerfassung,am 10. October
1849 publicirt. Am 27. Februar 1859 trat der erste verfaffnngs-
mäßige Landtag in Schwerin zusammen,die Abgeordnetenleisteten

das vorgeschriebeneGelöbniß, die Verfassungtreu zu beobachten

und zu bewahren,und aus ihren Arbeiten gingen mehrereGesetze
hervor, welchein der verfassungsmäßigenForm demnächstvom
Großherzogeverkündigtwnrden.

Unterdessenhatten einzelneMitglieder der früherenRitterschaft

lebhafteAgitationen gegendas Staatsgruudgesetzbegonnen. Ob-
gleichNiemand an einen Erfolg dieserThätigkeit glauben konnte

nnv die Ueberzengnngans der Rechtsbeständigkeitdes Staatsgrund-

gesetzeseine so allgemeinewar, daß das GroßherzoglicheGestimmt-

Ministerium unter dem 19. Jannar 1850 mit Recht erklären

konnte:
„mit Ausnahme der wenigen renitenten Mitglieder der

ehemaligenRitterschaft, welchedas Aenßersteversuchen,

um von denZugeständnissender früherenLandständeent-

bnnden zu werden, ist die ganze Bevölkerungvon der

Ueberzengnngdurchdrungen, daß die Vereinbarung des

neuen Staatsgrundgesetzesund die erfolgteAuflösungder

Ritter- und. Landschaftans völlig legalem Wege erfolgt

sind,"
so gelang es dochden fortgesetzteneifrigenBemühungender Gegner

des Staatsgrundgesetzes, den Großherzog schließlichzu^dem Ent¬
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schlaffezu bestimmen,die Aufrechterhaltungdes Staatsgrundgesetzes

nachträglichvon einem, in der aufgehobenenVerfassung vorgesehe¬

nen schiedsrichterlichenAussprucheabhängig zu machen. In Folge

dessenwurde nach einem Verfahren, in welchemBevollmächtigte

von Mitgliedern der gesetzlichaufgelöstenRitterschaft als Kläger

und der Großherzogals Beklagter auftraten, durch ein von diesen

beidenParteien bestelltesSchiedsgerichtdas Staatsgrundgesetz für

ungültig erklärt und dieserSpruch nnter Anwendung von Gewalt

gegen die nachVorschriftder Verfassungzusammentretendengesetz-

lichenVolksvertreter, von dem beklagtenTheile znr Ausführung

gebracht.
Von den Verpflichtungen,welchedie GroßherzoglicheRegierung

sichdurch die Einleitung dieses schiedsrichterlichenVerfahrens und

die Ausführung des Schiedsspruchesauferlegt hat und an welchem

sie noch gegenwärtigfesthält, muß dieselbenothwendiggelöst wer-

den, wenn sie in den Stand gesetztwerden soll, durch Aenderuug

der Verfassung für die Erfüllung der berechtigtenWünsche der

Bevölkerungthätig zn werden. Daher ist vor Allem erforderlich,

daß die Compelenzdes Schiedsgerichts, welchedie Voraussetzung

des jetzt factifch bestehendenVerfassungszustandesbildet, einer

Prüfung unterzogen werde. Fällt das Ergebniß dieser Prüfung,

wie wir nicht anders erwarten können, gegen die Competenzdes
Schiedsgerichtsund daher gegendieRechtsgültigkeitseinesSpruches

aus, so ist damit das Hindraiiß hinweggeräumt,welchesder Er-
sülluug unserer Wünschebisher entgegenstand,und über die wei-

teren Schritte wird dann sicherlichleicht ein Einverständnißzu er-
zielensein.

Gestützt auf Artikel 76 der Verfassung des Norddeutschen
Bundes bitten wir daher:

Der hohe Reichstag wolle den Bundesrath des Nord-
deutschenBundes veranlassen,die Competenzdes Freien-
walderSchiedsgerichtszur Fällung eines Urteilsspruches
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in der Mecklenburg-Schwerin'schenVersassungs-Angelegen-
heit einerPrüfung zu unterziehenund demnächstdie dem
Ergebnissedieser Prüfung entsprechendenEinleitungenzu
treffen, um die Landesverfassungin Mecklenburgmit den
berechtigtenAnsprüchender MecklenburgischenBevölkerung
in Einklangzu setzen.

Berichtigungen.

12, Z. 4 v. u., ist zu lesen „ans" statt „auch".

S. 18, Z. 12 „ „ „ „ „unterwarfen" statt „unterwersen".

S. 26, Z, 5 „ ,, ,. ., „ratificirten" statt „votificirten".

S. 27, Z. 16 „ „ „ „ „Anregung" statt „Bewegung".





Die

MecklenburgischeVeriWUWÜW

Denkschrift,

dem Reichstage vorgelegt

von

vr. Julius Wiggers,
Mitglied des Reichstags.

Rostock.

G. B. Weopold'sllmversitiitsBuchhandlung.
(Ernst Kuhn.)

1869.













wir glauben, daß, wie Mecklenburgseiner Stelli

schen Bunde nur in den Formen des constit

gerechtzu werden vermag, jene Aufgabe auch in

innern Verhältnissedes Landes nur durch den l

stitutionellen Staatsform zn erfüllen ist. Di>

Mecklenburgische»Verfassung,die politischeDreitl

und das patrimonialständischeRepräsentativste!

sequenzennach der einenSeite hin conservirenz

das Land nach der andern Seite hin integrir

constitutionellenStaatswesens gewordenist, schein

zu sein, dessenLösung niemals gelingen und au

vollen Folgen versuchtwerdenkann.

Die Gründe des Rechtes und der Politik, d

Ansichtstreiten, sind so stark, daß der schließliche

zweifelhaftsein kann. Welche Verbilvuugen sol

deren innere Bedeutung sich längst an der umbi

Zeit zerrieb und die in den Vorstellungender gel

Berechtigungmehr haben, auch noch weiteranne

nochlänger neu entstandenenBedürfnissenund^_

denen sie ihrer Natnr nach nicht gewachsensind,

.den Strom des Lebens bewältigen, noch den i

der NeugestaltungDeutschlands dauernd Widerst,^

es ist uns nicht gleichgültig, wann der Schrit

liegt uns am Herzen, daß es die vorschauendei

Fürsten sei, die das Nothwendige in Zeiten wir :

dann dieHand an's Werk gelegt werde, wenn ä -

oder die mit der Fortdauer des Zwiespalts
"

wachsendeninneren Nothstände dazu zwingen. -

daher das Bedürfniß, unfern Besorgnissenund -

Rückhaltvor Ew. Königl. Hoheit Thron Ausdr

Wir Alle, die wir diese Petition unterzeichne

uns zu der Ueberzeugung,daß der fernere For°^
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